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A 11 e Arte n Lebens- und Elementarversicherungen, Kranken- und Sterbevorsorge

r!;''� v@e 

BUJ� IDJ lESllOO löJ IE D 
VERSICHERUNG 

DIE 
GROSSE 

USTERREICHISCHE 
VERSICHERUNGSANSTALT 

Landesamtsstellen in allen Bundeshauptstädten

Grann liotell)an�ans,Semmeringuo,omi 
das m O d e r  n s t a us ges t a t t e t e  Haus mit Appartements, Privatbade
zimmern, Gesellschaftsräumen, Liegeterrassen und. allen Bequemlichkeiten

Fünfuhrtee Bar ' ' Hotelkino, Turn- und Sportplätze, Großgaragen, mit

cfllt,unmandbad (einzigartig in Osterreich)

T a g es p e ns i o n, Woch e ne n d- u n d  Aufent ha l ts-Arra ngements

dl.nmeidantµn dwceJt dm ÖUR.J(r-eieni.telu ({}er-kelw.1hiil<0-, 70illi I, (l_pU[LJ(ieJuwaß.e 7
Telephon B 27 500, oder Semmering, Hotel Panhans, Telephon 3 oder 66

Das Aufsuchen von Bestell-ungen 
durch den Gewerbeinhaber, Handlungs

reisenden oder durch den selbständigen 

Handelsagenten sowie der Marktverkehr Von Gend.- Revierinspektor MARTIN WERGINZ 
Gendarmeriepostenkommando Ferndorf, Kärnten 

. Hinsichtlich des Aufsuchens von Bestellungen hat man sich 
die Bestimmungen des § 59 der Gewerbeordnung die Ver, 
0
1 
rdnung über das Aufsuchen von Warenbestellungen' (Gr. III u. 

V der Bunclesgesetzsammlung), die BGBI. Nr. 1 04/33, Nr. 
444/35 und Nr. 326/34 vor Augen zu halten : 

1. Durch wen das Aufsuchen erfolgt (Gewerbeinhaber, Hand
lungsreisenden oder durch den selbständigen Handelsagenten); · 2. ob das Aufsuchen innerhalb oder außerhalb des Stand-
ortes des Gewerbetreibenden erfolgt; 

3. auf welche Waren die betreffenden Personen Bestellungen 
entgegennehmen, wobei der Gendarm vier Gattungen von 
Waren unterscheiden muß, und zwar: 

a) Lebensmittel, Material- und Farbwaren, Textilwaren (mit 
Ausnahme von Strickereiwaren), Mieder, Sträuße, Kränze, 
Grabsteine samt Zubehör, Bettfedern, Glühlampen, Uhren, 
Gold- und Silberwaren, Edelsteine und Juwelen; 

6) di� sogenannten bevorzugten Waren (BGBI. Nr. 444/35), 
& wie Maschinen, Motore und deren Bestandteile, Bau
�e materialien aller Art, technische Bedarfsartikel für Be

heizungs-, Beleuchtungs- und Wasserleitungsanlagen, Holz
r�uleaus, Jalousien, Nähmaschinen, Schreibmaschinen, Fahr
rader, Stampigli•en, Radioapparate, Heizkörper, Lorraine
und Kettenstickerei, Lichtbilder und Druckwerke aller Art 
(ausgenommen die verbotenen); 

c) andere Waren, wie Küchengeschirr, Werkzeuge usw.; 
d) Obstbäume, Obststräucher und Reben dann die ver

schiedenen Reiz- und Beizmittel, Impfmittel, ferner Pflan
zenschutz-, Tier- und Tierheilmittel (hierher gehören auch 
die verschiedenen Lebertrangattungen und Beifutter für 
das Vieh). · i . 1 , 

�ie vorerwähnten Warengattungen muß der Gendarm un
bedingt genau kennen und bei der Kontrolle auf das sorgfältigste 
voneinander halten, weil -er sonst beim Einschreiten mit den 
gesetzlichen Bestimmungen in Widerspruch gerät. 

Und nun zu den Berechtigungen der aufsuchenden Personen 

A. R e c h t e d e s G e w e r 6 e t r e i b e n d e n u n d s e i n e s 
B e v o 1 1 m ä c h t i g t e n (H a n d I u n g s r e i s e n d e n), n i c h t 

e t w a d e s  s e l b s t ä n d i g e n  H a n d e l sag e n t e n  
1. Innerhalb des Standortes des Gewerbetreibenden: Diese 

Personen köri.nen bei jedermanc1 (ausgenommen j,ene unter a 
angeführten Waren) ,Bestellungen entgegennehmen, und zwar 

.;..
hne Rücksicht, ob eine . vorherige sch_riftliche oder mündliche· �"7/ ufforderung vorliegt oder nicht. 

· 2. Außerhalb des Standortes des Gewerbetreib�nden: Beim 
�ufsuchen von Warenbestellungen außerhalb des Standortes 

urch die erwähnten Personen hat man zu unterscheiden, auf 
welche Waren Bestellungen entgegengenommen werden. 

W 
Besbellung,en -auf di,e im Abschnitt 1, Punkt 3 a, angeführten 

sch�:•
en, wi,e Lebensmittel ·usw., dürfen ,nur in eimchlägijgen Ge

W 
aften entgegengenommen werden, also in Geschäften, in denen 

aren der angebotenen Art Verwendung finden. 
· Bestellungen auf sogenannte· bevörzugte Waren (siehe Ab-

7chniltt 1, Punkt 3 b) köninen von den erwähnten l?-ersonen bei 
Jedermann entgegengenommen werden, und zwar ohne voraus
gegangene Aufforderung. Nur bezüglich des Aufsuchens von 
Bestellungen auf Lichtbilder. usw. besteht insoferne eine Ein
s:hränkung, daß Gewerbetreibende, die ihre Gewerbeberech
tigung 7-rst . nach dem 1. April 1926 erlangt haben und deren 
B_evollmacht1gte, wenn sie Angestellte des Gewerbetreibenden 
sind, nur nach vorheriger Auffordenmg solche Bestellunqen ent-
gegennehmen dürfen. (BGBI. Nr. 292/21.) 

und das Feilbieten von Waren im Umherziehen 

Bestellungen auf andere Waren (siehe Abschnitt 1, Punkt 3 c) 
wie Kücliengeschirr usw., dürfen außerhalb des Standortes nur 
über ausdrückliche schriftliche, an den Gewerbeinh_aber gerichtete 
Aufforderung bei jedermann aufgesucht werden. 

Bestdlungen auf di€ im Abschnitt 1, Punkt 3 d, bezeichneten 
Waren, wie Tierheilmittel usw., dürfen ebenfalls nur über aus
drückliche schriftliche Aufforderung in einschlägigen Geschäften 

und bei Land- und Forstwirten entgegengenommen werden. 
(§ 59e Gewerbeordnung.) 

Hierbei ist besonders. zu beachten, daß es dem Gewerbes 

treibenden und deren Bevollmächtigten nidit gestattet ist, die 
Aufforderung durch Versendung von vorgedruckten Aufforde-. 
rungssc'hreiben oder durch ähnliche Art herbeizuführen. (� 59 
Gewerbeordnung.) 
B. R e  c h t e d e s s e I b s t ä n d i g e n H a n d e I s a g e n t e n 

Der selbständige Handelsagent (wohl zu unterscheiden vom 
Handlungsreisenden) darf sowohl innerhalb als auch außerhalb 
des Standortes Bestellungen · auf was immer für Waren nur in 
den einschlägigen Geschäften entgegennehmen, und zwar gleich
gültig, ob er hierzu aufgefordert wurde oder nicht. Er hat so
mit bei Pr ivatpersonen grundsätzlich nichts zu tun, auch wenn er 
aufgefordert wird, darf er solche Parteien nicht besuchen. Eine 

einz ige Ausnahme besteht bezüglich der im Abschn1'tt 1, Punkt d, 
bezeichneten Waren, wie Reiz-, Beiz- und Impfmittel, Tierheil
mittel usw. (wozu auch Lebertran und die verschiedenen Bei
futter gehören). Auf diese Waren kann auch der selbständige 
Handelsagent über schriftliche Aufforderung bei Land- und Forst
wirten Bestellungen entgegennehmen. (§ 59c.) 

Der Verkauf von Lebertran als Beifutter ist nur den Apo
thekern und Drogisten sowie jenen Gewerbetreibenden gestattet, 
die eine Konzession nach, § 15, Punkt 14, der Gewerbeordnung 
besitzen. (Siehe Erlaß des Bundesministeriums für soziale Ver
waltung vom 5. Juni 1934, ZI. 22.326.) 

Eine gesetzliche Bestimmung, wonach es dem selbständigen 
Handelsagenten verboten wäre, neben ihrer Tätigkeit als Han
delsagent auch für irgend eine andere Firma als Handlungs
reisender Bestellungen entg.egenzunehmen, besteht nicht. _Miß
bräuche jedoch, die sich in solchen Fällen der sdbständige Han
delsagent eventuell zuschulden kommen läßt, sind anzuzeigen. . 

. Beim Aufsuchen von Warenbestellungen hat der Gendarm vor 
allem darauf zu sehen, ob die betreffenden Personen etwa 
außer Muster auch noch Waren mit sich führen. Letzteres ist 
grundsätzlich verboten, da dies ja nur einem verschle1ert�n 

Hausierhandel gleichkommt. Eine Ausnahme besteht nur beim 
Aufsuchen von Bestellungen auf Uhren, Gold- und Sitberwaren 
usw. (§ 59a Gewerbeordnung.) 

Strafbar ist unter anderem auch das Aufsuchen von Bestel
lungen auf Grund einer Generalaufforderung (zum Beispiel im 
Namen sämtlicher Arbeiter einer Fabrik). 

Ferner die Aussendung eines Handlungsreisenden ohne Legi-
timation; (Beide Teile sind strafbar.) 

Unterlassung d�r Anmeldung des Handlungsreisend�n b� i 

der zuständigen Krankenkasse und Genossenschaft s?w1e . die 
Unterlassung der Eintragung in das zu führende Hilfarbeiter
verzeichnis. (§ 88 Gewerbeordnung:) 

Die Zusendung von Waren in kleinen Postpaketen seitens 
irgend einer Firma ist nicht als Aufsuchen von Warenbestellungen 

anzusehen und daher auch ,nicht strafbar. Falls die ?etreffe�de 

Partei die Ware nicht annimmt, braucht sie d_ieselbe .nicM zuruck
zusenden, darf sie aber nicht gebrauchen. (Siehe Erlaß des Han
delsministeriums vom 6. Mai 1901 1 ZI. 8223.) 

___ Titelbild:.'FrUhjahrspatrouille in den Bergen und im Tal
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Würde ein Gewerbetreibender oder sein Bevollmächtigter 
außerhalb des Standortes des Gewerbetreibenden Waren aus
stellen, um dann dortselbst auf diese Waren Bestellungen ent; 
gegennehmen, so ist er nicht wegen Aufsuchens von Waren
bestellungen, sondern nur wegen unbefugter Errichtung einer 
Zweigniederlage zu beanstanden. 

Falls in einem konkreten Fall über die Begriffe der einzelnen 
Warengattung•en, die Begriffe Maschinen, einschlägiger Geschäfts
betrieb, Unklarheit besteht, so ist in d a s  B u n d e s g e s e t z. 
b I a t t N r. 3 2 6 /3 4 genau Einsicht zu nehmen. In diesem 
Gesetze sind die einzelnen Begriffe genau erläutert. 

C. V o r g a n g  b e i  d e r  K o n t r o 11 e b z w. B e a  n s t an -
d u n g  d e r  b e t r e f f e n d e n  P e r s o n e n  

Hierbei ist vorerst zu beachten, daß der Gewerbeinhaber 
mit einem Gewerbeschein, der Handlungsreisende mit einer 
Legitimationskarte für Handlungsreisende und der selbständige 
Handelsagent mit einem Gewerbeschein (§ 11 Gewerbeordnung) 
versehen sein muß. 

Vielfach kommt es vor, daß einzelne Firmen provisorische 
Vertreter nur mit einer Vollmacht der Firma entsenden die für 
diese Firma Bestellungen entgegennehmen. Dies ist unzulässig. 

Auf. diesem Gebiete sind zahlreiche Erfolge zu erzi•elen wenn die Ueberwachung und Kontrolle der betreffenden Per'. sonen nicht nur direkt, sondern auch indirekt erfolgt. Letzteres ka_nn am zwec:½mäß�gsten dann geschehen, wenn bei sonstigen �rhe:bu,ngen �e, Pr,i�?tpar�eien ab und zu gefragt wird, ob 1.n letzter Zeit Geschaftsr,e1sende irgend welche Bes!!eH1.J1ngen entg�geng,enor�.m�n. '.hab�n. D_UJrch Einsichtnahme in den Bestellschein w1.rd •es mogl1oh sein, d1,e Firma bzw, den Handlungsreisenden UlSW. festzustellen. 
.. _Bet�itt der Gendarm einen Handlungsreisenden bei seiner !atig�e1t 4nd stellt er eine strafbare Handlung fest, so hat er im Sinne des § 131, Punkt c, der Gewerbeordnung mit der Beschlagnahme eventuell mitgeführter Waren, Muster usw. vorzugehen. D�r Gewerbeschein oder die Legitimationskarte darf dem B:anstandeten niemals abgenommen werden, es wäre denn,daß die betreffende Person widerrechtlich in den Besitz dieser 

Dokumente gekommen _ist. Bei Personen, die keinen ständigen Woh�ort haben oder die Ausländer sind, ist ein entsprechender Strafs,cherstellungsbetrag abzunehmen. 
Das Feilbieten von Waren im Umherziehii:n 

A 
Das Feilbieten von Waren im Umherziehen ist nur nachstehenden Personen gestattet: 

H 
1._ Den befugten Hausierern nach den Bestimmungen des aus1erpatentes. (Hausierbuch erforderlich.) ' 
2. Den Produzenten und deren Bevollmächtigten (Kinder Knechte us".".) hinsichtlich ihrer Erzeugnisse der eigenen Lanci'. · und Forstwirtschaft. (Keine behördliche Bewilligung erforderlich.) 

/F
Den befugten Handelstreibenden mit Erzeugnissen der Land-un orstwirtschaft. (Gewerbeschein erforderlich.) 

4. Den n�tleidenden Gewerbetreibenden bezüglich ihrer ei·gen:n Erzeugnisse (al�.o _nicht etwa anderer Waren) auf Grunde1n�r. vo_n de: zustand1gen Bezirkshauptmannschaft ausgestellten Leg1t1mat1on, Jedoch nur innerhalb der· Gemei·nde ihres Stand·ortes. (§ 60, Abs. 5, Gewerbeordnung.) 
Zu Punkt 3 wird bemerkt, daß beim Feilbieten der erwähnte� Erzeugnisse keine Kraftfahrzeuge und Fuhrwerke sowie Hilfsk_�afte verwe_ndet werden dürfen. Zulässig ist lediglich die Beforderung dieser Erzeugnisse mit Kraftwagen u.nd Fuhrwerken 

von Gemeinde zu Gemeinqe oder an befugte Handelstreibende 
sowie das Umladen von Kraftfahrzeugen und Fuhrwerken auf 
Handkarren und Körbe zum Zwecke des Weiterverkaufes durch 
die befugten Handelstreibenden. 

Außerhalb Großstädten ist den Landwirten (Produzenten) die 
Verwendung von bespannten Fuhrwerken beim Feilbieten von 
Haus zu Haus gestattet. 
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INTERNATIONALE 

MUSTERMESSE TRIEST 
24. Juni bis 8. Juli 1951

Erzeugnisse, die der Produzent verkauft, müssen, wie bereits 
erwähnt, eigenes Erzeugnis sein. Es wäre daher unstatthaft, 
wenn eine Bäuerin zu ihren eigenen Erzeugnissen noch bei an
deren Landwirten Eier, Butter usw. zusammenkauft und diese 
Produkte mit ihren Erzeugnissen verkaufen würde. 

Bei wahrgenommenen Uebertretungen dieser Vorschriften hat 
der Gendarm außer der Anzeigeerstattung auch mit der Be
schlagnahme der Waren im Sinne des § 131 c der Gewerbe
ordnung vorzugehen. 

B 

D e r  M a r k t v e r k e h r
Hinsichtlich des Marktverkehres besteht in Oesterreich das 

Prinzip der Marktfreiheit, das heißt, es ist jedermann berech
tigt, mit allen vom Marktverkehr nicht ausgeschlossenen Waren 

die Märkte zu besuchen. Aus diesem Prinzip ergibt sich somit, 
daß eine Person, die zum Beisplel während des Marktes be
anstandet wird, weil sie nicht im Besitze ei.nes Gewerbe
scheines u. dgl. ist, nicht vom weiteren Marktbetrieb ausgeschlos
sen, das heißt, ihr die weitere Verkaufst�tigkeit \eingestellt 
werden kann. Dieser Vorgang wäre nur dann zulässig, wenn die 
betreffende Person den Markt mit Waren besuchen würde, die 
nach der Marktordnung vom Markte ausgeschlossen sind. (Hier
über beim Marktamt erkundigen.) 

In solchen Fällen darf daher die betreffende Person lediglich 
angezeigt, niemals aber vom Markte verwiesen werden. 

Zum regelmäßigen Beziehen der Märkte sind berechtigt: 
1. Der Inhaber eines Handelsgewerbes mit seinen Waren, 

wobei er sich mit seinem Gewerbeschein auszuweisen hat. Sofch,A• 
Personen brauchen keinen Marktfieranten-Gewerbeschein, auch"'W 
wenn sie fortgesetzt Märkte besuchen. 

2. Der Inhaber eines Produktionsgewerbes (zum Beispiel 
Schlosser, Photographen, Wagner usw.) mit ihren selbsterzeugten 

Waren auf Grund ihres Gewerbescheines. 
3. Die Handelsgewerbetreibenden mit Erzeugnissen der Land

und Forstwirtschaft auf Grund ihres Gewerbescheines. (§ 60, 
Abs. 2, Gewerbeordnung.) 

4. Die Marktfieranten, die vom selbständigen Beziehen der 
Märkte ein Gewerbe machen. Solche Personen dürfen ihr Ge
werbe erst nach erfolgter Erlangung eines Gewerbeschein�s aus
üben, also nicht etwa schon nach erfolgter Anmeldung, wie dies 
bei freien Gewerben möglich ist. (Siehe Gewerbenovelle vom 
Jahre 1933, BGB!. Nr. 104.) 

5. Die Produzenten land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse. 
Diese Personen brauchen keine behördliche Bewilligung, auch dann
nicht, wenn sie wiederholt Märkte besuche!'l. 

Zum gelegentlichen Besuchen der Märkte ist jeder Bund:es
bürger berechtigt. Hierzu braucht die betreffende .. Person ke1�e 
Gewerbeberechtigung, da es sich ja in solche� Fallen um kein 

Gewerbe bzw. gewerbliche Tätigkeit handelt. E1�e s<?.10e ?ers?n 
kann daher weder angezeigt noch kann ihr die Tat1gker� ein
gestellt werden. In solchen Fällen ist bloß durch geeignete 
Erhebungen festzustellen ob es sich nicht etwa um •ein ver
botenes, besser gesagt,' um ein nicht von der Behörde be

.willigtes Handelsgewerbe handelt usw. _ 
Ausländern ist der Besuch von Märkten gegen Reziprozität 

wie Inländern gestattet. (Gewerbeschein erforderlich.) 
Vom Markte ausgeschlossene Waren sind: Bettfedern, Obst

bäume, Obststräucher, Reben und die in der Marktordnung 
der betreffenden Gemeinde verzeichneten und vorn Markte aus
geschlossenen Waren. 

C 

Vom Markte ausgeschlossene Tätigkeiten sind: Die Ausübung 
eines Produktionsgewerbes (zum Beispiel Photogewerbe usw,) 
und die persönlichen Dienstleistungsgewerbe. 

Die Beschlagnahme von Waren bei erfolgter Beanstandung 
ist dem Gendarmen auf Grund des § 131 c der Gewerbe
ordnung im a)lgemeinen gestattet. Ob der Gendarm im kon
kreten Fall davon Gebrauch macht, muß dem einzelnen Falle 
überlassen bleiben. 

T R I ES T - Haupthafenplatz Österreichs - Treffpunkt des 
Handels von Mitteleuropa und Italien mit vorderem Orient. 

Alle AuskDnFte bei offizieller Vertretung: 

ltali�nisch� Handelskammer 
Wien 1, Bauernmarkt 2, Tel. U 24 5 70, U 20 5 90

ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Österreichischen Juristenzeitung - Nachdruck verboten 

Diebstahl eines _von Besatzungsangehörigen unbefugt erlegten, 
noch im Revier liegenden Wildes. 
Mit dem· Urteil vom 17. März 1950 wurde Barbara W. vom 

Einzelrichter wegen der Uebertretung 9e9en die Sicherheit des 
Eigentums nach § 460 StG. zu 8 Ta.gen Arrest und i;um Kosten
ersatz verurteilt. Gemäß §§ 1 und 2 des Gesetzes über die 
bedingte Verurteilung wurde der Vollzug dieser Freiheitsstrafe 
mit einer Probezeit von einem Jahr vorläufig aufgeschoben. 

Nach den Feststellungen des Urteils hat die Angeklag,te im 
laufe des Jahres 1945 in D. ein von Besatzungsangehörig.en er
legtes Reh aus dem Besitze des Jagdberechtigten Georg H. ohne 
dessen Einwilligung entzogen. 

Dagegen richtet sich die Berufung der Angeklagten, die gel
tend macht, daß der Schuldausschließungsgrund nach § 2 lit. e 
StG. als erwiesen anzunehmen gewesen wäre. Die Berufung führt 
aus, daß es wohl den Tatsachen entspreche, Besatzungssoldaten 

•. ien nicht befugt gewesen, Wild zu erlegen, und die so erleg
�n Wildstücke seien Eigentum des Jagdberechtigten geblieben, 

diese Erkenntnis erforder•e aber gewisse Rechtskenntnisse, die der 
Angeklagten nicht zugemutet werden können. Sie habe sich in 
einem Tatsachenirrtum befunden und sei von der Annahme aus
gegangen, daß die Besatzungsmacht frei über Wild verfügen 
könnte. 

Die Berufung ist nicht begründet. 
Schon aus den Feststellungen des angefochtenen Urteils ergibt 

sich mit aller Klarheit, daß die Angeklagte selbst etwas Uner
laubtes in ihrem Tun erblickt haben mußte, den,n sie hat sich 
·bestimmt gesehen, das Reh mit einem Sack zuzudecken, das sie 
angeblich über Erlaubnis von Besatzungsangehörigen aus. dem 
Jagdrevier des Georg H. enttragen hat. Daß das Reh mit einem 
Sack zugedeckt war, wird durch die Angaben des Zeugen Karl 
K. bekundet, der überdies im Zuge der Vorerhebungen ,ange
geben hat, die Angeklagte hätte ihn ersucht, zu niemand etwas 
von seinen Beobachtungen weiterzuerzähl-en. Wenn der Zeuge Karl 
K. seine letztangeführten Angaben im Zuge der Hauptverhand
lung auch als unwahr bezeichnet hat, muß auf Grund der oban
geführten bedenklichen Begleitumstände davon ausgegangen v-:er
den, daß die Angeklagte den Tra-n,sport des Rehes bzw., �1nes 
Teiles des Rehes möglichst geheim halten wollte. - Von einem 
Tatsachen-Irr.turn kann darum schon deswegen nicht gesprochen 
werden. -

Auch wenn Angehörige der Besatzun.gsmacht unberechtigt die 
..9igd im fremden Jagdrevi-er ausgeübt haben, blieb die Recht_s
\;")'dnung für die österreichischen Staatsangehörigen dennoch in 

vollem Umfang aufrecht bestehen. Die zeitweise faktische Ver
hinderung des Jagdberechti-gten, die Jagd in seinem Jagdrevier 
auszuüben und von seinen Befugnissen und Besitzrechten Ge
brauch zu machen, gab der Angeklagten nicht das Recht, ein von 
Besatzungsangehörigen erlegtes Reh aus dem Reviere des Jagd
berechtigten wegzuschaffen. Wenn die Verantwortung der Ange
klagten überhaupt den Tatsachen entspricht - das angefochtene 
Urteil hat dies als erwiesen angenommen - hatte der Jagdberechtiste 
sein Besitzrecht an dem in seinem Jagdrevi,er liegenden, erlegten 
Reh nicht aufgegeben und di·e Angeklagte durfte sich -nicht für 
befugt halten, i•n diese Bes.i�zrechte ,einzugreifen (OeJZ. 458/48) 
(OLG. Linz, 1. Juli 1950, Bs 311; KG. Steyr, 4 E Vr 506/49). 

Ein Beamter, der einen Ausländer mißbräuchlich mit einem 
I-Ausweis versorgt, begeht das Verbrechen nach § 101 StG.

Mit dem Vorwurf unzureichender Begründu,ng der Annahme, 
daß Margarete B. den Staat in seinen Rechten schädigen wollte 
und geschädigt habe, obgleich doch, wie sie vermeint, den 
Ausländern, die durch sie I-Ausweise erhielten, nur das Ueber
schreiten der Besetzungszonengrenzen ermöglicht werden sollte, 
macht di·e Beschwerde sachlich den Nichtigkeitsgrund der Zahl 9 a  
des § ;281 StPO., und zwair eine rechtsirrige Auslegung des 
Schadensbegriffes in Sachen des § 101 StG. geltend. 

Die Annahme des Erstgerichtes beruht jedoch nicht auf einem 
Rechtsirrtum. Es handelt sich in diesem Straffall keineswegs, wie
die Nichtigkeitswerberin _ offenbar angenommen _ haben will, um 

bloße Beeinträchtigung des Staates in seinem allgemei.nen abstrak
ten Aufsichtsrecht. Die Ueberschwemmung Oesterreichs mi·t. ver
setzten Personen und ausländischen Flüchtlingen machten Maß
nahmen notwendig, die die Ausf1j;nder Beschränkungen unter
werfen. Es handelt sich dabei um Maßnahmen aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit, Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt, Maß
nahmen zur Verteilung der Fremden auf das Bundesgebiet und 
zur Unterbindung des Zuzuges in Notstandsgebiete und anderes 
mehr. Die Beschränkung der. Freizügigkeit innerhalb des Bundes
gebietes ist ebenfalls eine dieser Maßnahmen. Die Durchsetzung 
aller dieser Maßnahmen hat zur Voraussetzung, daß die Aus
länder, die sich in Oesterreich nicht nur vorübergehend auf
halten, erfaßt und mit Legitima•t:ionsurkunden versehen werden, 
die sie als Ausländer deklarieren. Solche Urkunden si1nd d1-e 
Aufenthaltsbewilligungen und die Ausländerausweise. Der !
Ausweis dagegen ist die Legitimationsurkunde des Inländers. 
Die mißbräuchliche Versorgung eines fremden Staatsang.ehörigen 
mit einem I-Ausweis setzt cliesen in dre Lage, sich als lnläinder 
zu legitimieren und damit dauernd oder weni9stens für eini,ge 
Zeit jeder ihn als Ausländer ansonst:en beschränkenden behörd
lichen Maßnahme zu entziehen. Es steht jedem Ausländer zu, 
Gründe, die r.iach seiner Ansicht eine Ausnahme von ei,ner 
bestimmten ihn beschränkenden Maßnahme rechtfertigen würden, 
der Behörde zur Kenntnis zu bringen und deren Entscheidung 
zu erbitten, zum Beispi,el die Erlaubnis zum Ueberschreiten der 
Zonengrenzen. Wer sich aber durch Schliche, welcher Art i-mmer, 
den ihn beschränkenden Maßnahmen entzieht, schädigt den 
Staat in seinem Hoheitsrecht, die Ausländer, die sich in Oes,ber
reich aufhalten, zu kontrollieren und die v0rgesehenen, sie be>
schränkenden Maßnahmen gegen sie durchzusetzen. 

Im vorliegenden Fall hat Margarete B. nach den Urteilsf,est
stellungen den Mitangeklagten die I-Ausweise bewußt zu. dem 
Zwecke verschafft, damit diese ungehindert die Demarkati,onsM:nie
überschreiten könnten. Hieri,n liegt die Verletzung eines kon
kreten Rechtes des Staates das durch die Ausstellung der 1-Au!S
weise geschützt werden s

1

ollte. Dem Erstgericht ist demnach bei 
der Annahme, daß sie bei ihrem Vorgehen in der zum Tat

bestand nach, § 101 StG. erforderlichen Absicht, Schaden zu
zufügen, gehandelt habe, kein Rechtsirrtum unterlaufen. (OGH., 
27. April 1950, 1 Os 59; LG. Wien-, 6 a S Vr 14245/48) 

Auch der Dieb, der die gestohlenen Sachen verschenkt, handelt
um seines Vorteiles willen 

Di·e Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwal'tschaft bekämpft 
den Freispruch des L. von der Anklage wegen des Diebstahles 
des Mantels mit Rotfuchsbesatz einer Hose und eines Rockes, 
welche Gegenstände der Ang�klagte verschenkt h�be. Di_e Be
schwerde bezeichnet zunächst di·e Ansicht des Erstgenchtes, daß L. 
den Mantel mit Fuchspelzbesatz ni·cht um seines Vorteiles wi-l!en 
gestohlen habe, als rechtsirrig, da auch derj�nig,e, . der e ine
fremde, bewegliche Sache, die er aus dem Besitze e1_ner a�de
ren Person entzogen hatte, verschenkt, um seines Vorteiles willen 
handle. 

Die Beschwerde der Staatsanwaltschaft ist begründet, v�tl
dem Freispruch des Angeklogten von der Anklage wegen e_s 
Diebstahls des Mantels ein Rechtsirrtum zugrunde liegt u117d wei·l
ferner in dem Urteil jen.e Feststellungen fehlen, die für die recht
liche Beurteilung 'des Sachverhaltes von entscheidender Bedeutung 
sind. 

Um seines Vorteiles willer:i handelt der Täter, wenn d ��
dem Besitze einer anderen Person eine Sache entzieht un

d
" st 

dadurch di•e Herrrschaft über di,e Sache anmaßt, ohne _daß As� 
Herrschaftsanmaßung ein Rechts.anspruch zugru:nde .1,-�gt. 

S d, 
derjenige der aus dem Besitze des Berechtigten eine a_

1 
e 

' 
h d lt eines Vorte1 es wegnimmt, um si·e zu verschenken, an e u� s 

willen. Das Erstgericht konnte deshalb den Freispruch �es �ng\ 
klagten von der Anklage -des -Diebstahls des Mantels nicht 

eh 
<1mk 

begründen daß der Angeklagte den Mantel an A. vers
S 

eV t 
hat (OGH., 19. Mai 1950, 1 Os 40; LG. Wien, 2 c r. 
4029/48). 
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Erlebte Naturkatastrophen 
Von Gend.-O�rst Dr. ERNST MAYR, �andesgendarmeriekommandant für Oberösterreich 

Das J<1hr 1951 brachte schon an seinem Beginn aUJs aller Welt 
die Nachricht von verschiedenen gewaltigen Naturkat<'lstrophen, 
wie Lawausbrüchen, Erdbeben und in jüngster Zeit Lawirnen
katastrophen. Da ma,g es nicht uninteressant sein, ei,nmal Ein
drücke zu hören, die das eigene Erleben gewaltiger Natur
katastrophe� mit sich bringen. 

So war es mir· in meiner über dreijährigen Kriegsgefangen
schaft beschieden, in den Vereinigten Staaten persönlich zwei 
gewa-ltige Erlebnisse mitzumachen. Das eine Mal war es ein 
"Hurrikan" und das andere Mal ein gigantischer und ungeheurer 
"Waldbrand" im Staate Georgia. Den Hurrikan erlebte ich im 
Staate Mississippi. Ich befand mich darrials in einem Arbeitslager· 
inmitten einer Baumwollgegend. Wir waren in Zeiten unter
gebracht, die allerdings einen etwas stabileren Holzunterbau 
sowie Fußboden besaßen. Eines Tages im Sommer 1944 wurde 
über das Radio und auch durch die Wachen bekanntgegeben, 
daß sich •ein Hu.rrikan ,nähere. Die Hurrikans entstehen in der 
Regel über der Karibischen See und nähern sich regelmäßig mit 
Windesei_le entweder der amerikanischen Ostküste oder brausen 
zumindest an ihr entlang. Das Festland berühren sie in der 
Regel nicht sehr stark, höchstens mit ihren Ausläufern. Der 
Radius eines solchen Hurrikans beträgt oft mehrere hundert 

"" pl'a/dldc/J. .. 
DIR KOCHFERTIGE KAFFEEW0RFEL 

ünfJ .L �AA.• /dÖ-tl/r;,:19. 
6 

Meilen. Seine Wucht ist natürlich am stärksten im Kern. Nun 
wird in den Vereinigten Staaten auf Grund jahrzehntelanger 
Beobachtungen und eines eigenen Wetterdienstes das Entstehen 
und Nähern eines Hurrikans zum ehemöglichsten Zeitpunkt 
wahrgenommen und sofort weitergemeldet. Allerdings sind Gegen
maßnahmen praktisch nicht durchführbar, weil man der Gewalt 
dieses unermeßlich starken Wirbelwindes mehr oder weniger 
schutzlos preisgegeben ist. Auf alle FäMe wurden wir belehrt, 
daß die Zelte, so gut es möglich sei, noch fester zu verankern 
wären und daß wir uns bei Beginn des Hurrikans zu zw.eit 
und zu dritt an die Haltestricke mit aller Kraft des Körpers 
anzuhängen hätten. 

Der Vormittag verlief wie immer, obwohl von Zeit zu Zeit 
die Wegrichtung des Hurrikans durchgegeben wurde und a
ersehen war, daß er über Florida diesmal anscheinend au·f J!'!) ·

Festland nach Nordamerika übergreifen werde. Am Nachmittag 
wurden wir dann belehrt, daß mit dem Beginn des· Hurrikans 
in kürzester Zeit zu rechnen sei. Um zirka 15 oder 16 Uhr trat 
plötzlich vollkommene Windstille ein, der Himmel überzog sich 
bleifarben, und eine dumpfe Schwüle lagerte über der Geg.end. 

,Man hatte das unbestimmte Gefühl eines drohenden Unheils 
und eine Art elektrisches Knistern in alleri Gliedmaßen sowi,e 
ein Stechen in den Schläfen. Nachdem eine weitere Stunde 
vergangen war, verdunkelte sich plötzlicli der Himmel, als würde 
es Nacht. Gleichzeitig w<1r ein hohles Brausen hörbar, das nn
ein donnerähnliches Geräusch von ununterbrochener Dauer über
ging. Es begann ein Sturm mit ungeheurer Gewalt einzusetzen, 
ein Knattern und Krachen erfüllte die Luft, St<1ub und Sand 
wurde aufgewirbelt, daß man auf einen halben Meter nicht 
mehr sehen konnte. Wir hängten uns mit aller Kraft, wie an
geordnet, an die Stricke, welche die Zeltbedachun•g fi:xi,erten. 
Obwohl, wie sich später herausstellte, uns nur der äußere Man-
tel des Hurrikans streifte, waren es dennoch zehn sch-reckliche 
Minuten, die wir erlebten. Das ununterbrochene Knattern, und 
Krachen machte jede Verständigung unmöglich. Augen, ?hr.lt 
und Mund füllten sich mit Sand. Zeltdächer wurden wie ·-] 
Blatt Papier weggehaucht. Die Küchenbaracke wurde mehrere 
Meter weit weggeschleudert, die Wachttürme stürzten um, die 
Stacheldrahtumzäumung wurde vollkommen der:ioliert und zahl
reiche Zelte wurden auseinandergerissen. Zwei LKWs wurden 
umgeworfen und mehrere hundert Meter weit fortg-eroHt. 

Nach zehn Minuten war alles vorbei. Der Himmel wurde 
wieder lichter und ein schwacher Regen setzte ein. Die Ver
wüstung war, wie erwähnt, unbes·chreiblich. Wir hatten alle 
richtig Herzklopfen und ein Gefühl, als hätten wir eine Kost
probe des Weltuntergang.es erhalten. Daß der Rest des Nadi
mittags und Abends mit mühseligen Aufräumarbeiten verbunden 
war, versteht sich von selbst. 

.,. 

Die zweite erlebte Naturkatastrophe war ein riesenhafter 
·u-nd gigantischer "Waldbrand" in Georgi'a im Jahre 1945. 
Georgia ist einer der Südstaaten und · hat ;n riesigen Teilen
noch vollkommen Urwaldcharakter, insbesondere an der Grenze
gegen Florida, in welchem Gebiete ich mich damals befand.

Schon seit Wochen war ein merkwürdiger Br<1ndgerud,, der 
von Tag zu Tag intensiver wurde, zu spüren. Es konnte aber 
noch nichts wahrgenommen werden. Schließlich bemerkten wir 

ostwärts gewaltige Rauchwolken von Horizont zu- Horizont. Da 
Insbesondere gegen Abend täglich vom Atlantik ein Wind v-:>n 
Osten gegen Westen bläst, näherte sich der riesige Waldbrand, 
von dem wir inzwischen erfuhren, allmählich dem Lager. In 
Amerika sind solche riesige Waldbrände nichts Seltenes. Ihr Aus
bruch bleibt meist in Dunkel gehütlt. Entweder sind es unvor
sichtige Menschen, die ein Feuer vernachlässigen oder Zigaretten
reste und Zündhölzer wegwerfen oder vielleicht auch durch den 
Wind weitergetriebene Glutstücke eines aus einem Farmhaus ge
w_orfenen Aschenhaufens, kurz, die Brandursache läßt sich in den 
wenigsten Fällen klären. Ihre Folgen sind jedoch unübersehbar. 

Bei der tropischen Hitze dieser Gegend sind die Wälder 
ausgedorrt und der Wind führt zu raschester Ausbreitung. Da sich 
in dem erlebten Falle die Flammen in breitester Front dem 

9Truppen- und angegliederten Kriegsgefangenenlager näherten und 
schon auf wenige Meilen herangekommen waren, wurden wir 
eines Sonntagsvormittags alarmiert und mi_t der gesamten Garnison 
und verfügbaren Farmern auf LKWs verladen und mit Geräten 
dem Brandherd entgegengesandt. Auf zirka einen Kilometer Nähe 
(ein näheres Heranfahren wäre bei dem raschen Fortschritt des 
Brandes und der ungeheuren Hitzeentwicklung unmöglich ge
wesen) wurden wir abgesetzt und sofort in langen Linien v<er
teilt. Gleichzeitig begannen die Amerikaner mit eigenen Ma
schinen, die sie für diesen Zweck schon bereit haben, in sechs 
bis zehn Meter Breite parallel zur Feuerlinie den Humus auf
zureißen, so daß zumindest das Bodenfeuer keine weitere Nah
rung finden konnte. Inzwischen wälzten sich die Flammen immer 
näher, beißender Geruch erfüllte die L�ft, man konnte vor 
Tränen kaum mehr sehen. Mit Schaufeln, Piken ·und Zweigen 
mußten wir vorausfliegende Flammenbündel und Funken, die auf 
unseren Wald übergriffen, ausschlagen. 

So arbeiteten wir mehrere Stunden, als plötzlich ein ameri
kanisdier Unteroffizier atemlos gelaufen kam und der Abteilung, 
bei der ich mich befand, zurief, daß rechts und links das Feuer 

•durchgeschlagen hätte und wir nur auf einem bestl�mten Wald
\.._:JY,veg eine Rückzu.gslinie hätten. Wir sollen auf diesem Wege 

raschest zurückeilen. Hinter uns befand sich jedoch eine ausge-
dehnte Waldblöße voll mit Brombeeren, die gerade in ihrer 
Reife waren. Wie nun schon Kriegsgefangene sind, stürzte sich 
alles was 'in der Nähe war, auf diese Brombeerstauden, nahm 
den Tropenhelm ab und pflückte ihn voll, wobei auf da•s Essen 
nicht vergessen wurde. Damit wurde aber kostbare Zeit verloren 
und da wir alle Neulinge auf dem Gebiete großer Waldbrände 
waren, achteten wir die Gefahr, in 'der wir uns befanden, 
gering. Schließlich kam der Unteroffizier noch 'einmal, selbst 
schon halb versengt und voll Zorn und brüllte uns an, daß wir 
unverzüglich die Gegend zu räumen hätten, widrigens es unser 
Tod wäre. Nun eilten wir doch etwas bangen Herzens g,egen 
den befohlenen Punkt zurück, wo uns beinahe das Blut in den 
Adern stockte. Wir waren schon vollkommen von den Flammen 
eingeschlossen und nur entlang de; bezeichneten Pfades war 
noch auf einige Meter Breite Raum zum Durchkommen. Beiderseits 
eine hohe Flammenwand bildend, brannte.n die Bäume bis zum 
Wipfel. Die ausstrahlende Glut war mörderisch .. Es schien, als · 
wären wir verloren. Ringsherum brennender Wald ·und kein 
Durchkommen. Die Amerikaner hatten inzwischen einen Wasser
wagen, der in der Nähe war, herangebracht -und l'r1it einem 
Sdilaud, spritzten sie entlang des Weges ·und schrien· uns zu, 

wir sollten uns nasse Taschentücher vor das Gesicht h<1lten und 
im Laufschritt durch den schmalen Weg beiderseits der Flammen 
laufen. Es blieb uns schließlich nichts anderes übrig. Nur der 
Umstand, daß wir bis auf die Haut naß angespritzt waren, er
möglichte uns das Durchlaufen der 15 bis 20 Meter zwischen 
den hohen Flammenwä.nden, ohne angesengt zu werden. Gleich 
darauf stürzten die brennenden Bäume kreuz und quer über 
den Weg, den wir durchlaufen hatten. Einr.ge Minuten später 
wäre ein Entrinnen unmöglich ,gewesen. 

Da nun ein weite�er Kampf gegen das Feuer an dieser Stelle 
unmöglich und zwecklos war, traten wir schwer atmend und 
abgekämpft den Rückzug an. Das Feuer brannte noch viele Tage, 
wurde aber- teilweise durch Gegenwind und durch freie Flädien 
am weiter-en Fortschritt gehindert. Immerhin war das Flammen
meer bis auf zirka zwei Kilometer dem Lager nahegekommen. · 

Au� dieses Erlebnis zählte zu den ei�drucksvollsten Natur
katastrophen, die ich erlebte. Erst rückschauend vermag man die 
Gefahr zu ermessen, in der man schwebte. 

2L,wn g1LlJ lUJ( JliufleF-
Von Gend.-Rayonsinspektor OTTO JONKE 

Landesgendarmeriekommando für Salzburg 

Helles Leuchten bricht sich Bahn, 
Alles regt sich, blüht und sprießt, 
Der schönste Teppich hat sich aufgetan, 
Auf dem das Kind zur Mutter spricht: 

Schon früh am sonne�hellen Morgen 
Komm ich zu dir, mein Mütterlein, 
Ich will dir nehmen alle S0rgen 
Und Freude sein im Kämmerlein. 

Ich will mein Herz in deines legen 
Mit Liebe und mit Innigkeit, 
Ich will dich bitten um den Segen 
Für jetzt und alle Ewigkeit. 

Wenn· ich dir jemals Schmerz bereitet, 
Dir eine Träne hab' entwunden, 

, So hab' ich doch, von dir geleitet, 
An jenem Tag dein Herz 'gefunden. 

Zur Freude sei dir stets mein Glück, 
Als Dank nehm hin mein Wort, 
Dein Leben bleibt stets mein Geschick . 
Und deine Lieb' mein heil'ger Hort! 

Gott schenke dir ein langes Leben 

·1n ungetrübtem Glücklichsein, 
Er segne dich auf allen Wegen, 

--Daß -Jaaen--Tag di-r -a0nne- sa=iein'!-
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f lektrizitätswerke Wels A. G. 
Wasserkraftwerk - Jahres -
erzeugung 25 Mill. kWh 

Installationsabte i lun g: 

Verkaufsgeschäf t 

Ausführung s ä  m t I ich e r 
Haus-, Gewerbe- und In
dustrie-Installationen 

am Kaiser-Josef-Platz 

Verkauf von Beleuchtungs
körpern, Heiz- und Koch
geräten, Elektro-Haushal
tungsgeräten, Elektromo
toren„ Elektropumpen u. a. 

Gaswe r k  We ls 

G a s  -1 n s t a 11 a t i o n e n für 
Heiz- und Kochzwecke; 
K o k s- und Te e rv e r k.a u f  

Akkumulatoren-Fabriks-und 

Vertriebsgesellschaft m. b. H. 

Feistritz i. Rosental, Kärnten 

1Jie liroftf ohrJeug-

Rep oroturm erltrtötte 
Oes tonilesgenilormeriellommonilos 

für ßiderörterreidl 

Von Gend.-Oberleutnant Engelbert Gartner 

Kommandant der technischen Abteilung des Landesgendarmerie

kommandos für Niederösterreich 

Als im Jahre 1945 das Landesger1darmeriekomma1ndo für 
Niederösterreich wieder errichtet wurde, mußte auch eine 
Kraftfohrzeugr-eporaturwerkstätbe für die Dienstkraftfahrzeuge ge
schaffen werden. Di,es war keine leichte Aufg,ibe, da wohil 
die Räume vorhanden war-en, jedoch das notwendigste W.erk
zeug, ebenso di,e erforderlichen Maschinen, Anlag·en und 'das 
Fachpersonal (Spengler, Elektriker, Automechaniker usw.) über-. 
haupt fehlten. Auße_rdem war kein Geld vorhanden, um da.s1'!!"") 
Nöti,gste an Kra

0

ftf,ihrzeu,gersatz·teilen zu kaufen. Da d:i-e •notwen
digste Motorisi,emng der wichtigsten Di,enststell�n des Landes
gendarmeri-ekommandos für Niederösterr,eich zwecks Au.frechtr 
erhaltung der -öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit nur mit 
alten Fahrzeugen, di,e äußerst reparaturanfällig. waren, erfolgen 
konnte, schien ,es anfangs fast unmöglich, den gestdlten An
forderungen ,g,er-echt zu werden. Mit Behelfswerkzeug und zwei 
Mechanikern wurde der Betrieb aufgenommen. In der Kraft;. 
fahrz•eugr.eparaturwerkstätte wurde Ta.g und Nacht gearbeitet, 
um di,e alten Fahrz-euge fahrbereit zu erha-lten. 

Erst ,nach und nach war es mögli,ch, mehr Personal iinzu
stellen •und das inotw,endigste W-erkzeu,g anzuschaffen. Ebenso 
wurden <1lte Maschi·nen und Geräte mit viel Fleiß und Mühie 
behelfsmäßirg z,µsammeng,estellt sowie Montiergruben angelegt, 
um weni,gstens ,einigermaßen leistungsfähi•g zu sein. 

Di,e Ersatzteilbeschaffu,ng und di,e Vers•orgung der Kraft-
. fahrz•eu.ge rmit Batterien, Reifen und Schläuchen war ein weiteres. 
Problem, das z.u, lös-�n nicht einfoch war. Im L<1uf,e der Zei,t 
wl.lrde jedoch di.e Kraftf.ahrz,eugr-epar<1turwerkstätte durch die tat"!.,.) 
kräftig•e Unterstütz•u,ng. des Gendarmeriezentr<1lkommandos immer 
mehr •und mehr ausgebaut. Eine Kompressora:nlag•e wurde er
riqitet, die •erforderlichen Bohrmaschinen wurden <1ngesch<1f�, 
eine Dr,ehqank •und ei,ne Akkumul<1tor,enladest<1tion in Betri,e'b 
genommen, weitere Montieraru:ben errichtet, sowie eirn Service
di,enst u.nd ,eine behelfsmäßige Lackier,erei eingeri·chtct. 

Heute ist die Kraftfahrzeugr,eparaturwerkstätte so weit, daß 
fast <1lle Kr<1ftfahrzeugreparaturen, außer Zylinder- und Kurbe:1-
wellensöhleif�n, durchgeführt werden können. 

Text zu nebenstehender BIiderseite, 

Bild 1: Lötarbeiten _am Benzintank eines Motorrades. 

Bild 2: Entrußen eines Jeepmotors. 

Bild 3: Spritzladcierung eines Dienstkraltlahrzeuges. 

Bild 4: Ausdrehen einer Bremstrommel. 

BIid 5, Montage eines Getriebes. 

Bild 6: Aulladen der Akkumulatoren, 



_ HrnHI ALLflH DAS AH�fBORfHf, SOHllfRN AUCH DAS f RWORBf Hf ISI DfR Mf HSCH 
Von Gendarm KARL KIESENH0FER, Gendarmeriepostenkommando Kefermarkt, Mühlviertel, 0.-0. 

Ueber die Vererbungs- und Milieutheorie sowie ihre Aus
wirkungen ist schon vieles geschrieben worden. Wissenschaftler 
aller Epochen haben sich damit befaßt. Besonders bemerkenswert 
sind die Lehren des weltberühmten englischen Naturforschers 
Charles _Darwi�: Er gilt als größter und einflußreichster Biologe 
der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Nach Darwin sind alle 
Menschen und sonstigen Lebewesen Produkte ererbter Anlagen 
(Vererbungstheorie) und der natürlichen Lebensbedingungen wie 
Umwelt, Erziehung und wirtschaftliche Lage (Milieutheorie). 

Es steht mir absolut nicht zu, auf diese Materie näher einzu
gehen. Dazu sind die Psychologen berufen. Allerdings kann ge
sagt werden, daß sich jeder Mensch mit Psychologie befaßt so
weit sich dieser Begriff mit der Erwerbung von Menschenk�nnt
nis erklä�en läßt. Und gerade der Gendarm hat auf Grund 
seines Berufes damit sehr viel zu tun, insbesondere im Ausfor
schungsdi,enst. Nach § 23 der GDI. ist es Pflicht des Gendarmen 
sich in jenem �ezirk, in dem er in Dienst steht, möglichst genau� 
Persona_lkenntnrs zu erwerben. Personalkerlntnis allein genügt 
aber _rncht, sondern es ist vielmehr ,notwendig, di-e Personen 
auch in charakterlicher Hinsicht kennen zu lernen. Von Personen 
mit qenen er dienstlich oft zu tun hat, ist die Kenntnis ihre� 
schlechten Erb- oder sonstigen Anlagen sowie des Milieus in 
dem sie leben, unerläßlich. Diese Kenntnisse leisten ihm' oft 
unersetzliche Dienste. 

Be�üglich der Vererbungstheorie ist es etwas leichter, weil 
uns die Strafevidenz größtenteils Aufschluß gibt. 

Nehri:en "'.'ir �ur den Fall an, irgendwo im Ueberwachungs
rayon wird ein Diebstahl verübt. Der Täter ist vorerst nicht be
kannt. Alle Spuren werden genauestens geprüft, Zeugen einver
nommen und Konfidenten befragt. Dabei stellt sich heraus daß 
K. F._ verschiedene Verdachtsmomente treffen. Ueberdies g�nießt 
er einen schlechten Leumund. Der Gendarm zieht nun in Be
t�acht'. welches Motiv K. F. zur Tat bewogen haben mag. Ist ihm 
v1elle1cht das Stehlen angeboren oder haben ihn die .natürlichen 
Lebensbe1ingungen dazu verle_itet? Für den ersteren Fall gibt 
uns_ zumeist die Strafevidenz Auskunft. Ist er wegen Eigentums
delikten ·schon vorbestrafit oder hatten seine Eltern einen Ha.ng 
zum Stehlen, so können bei Aufscheinen solcher Umstände die 
Erhebungen auf K. F. gelenkt werden. 

�ie die Praxis immer wieder lehrt, werden Anlagen für 
b�st1mmte Strafdelikte von den Eltern auf die Kinder vererbt. 
Nicht selten ist zu beobachten, daß Kinder, deren Eltern Eigen
�um_sdel1kte_ begangen haben, dieselbe Leidenschaft, ja oft schon 
1n �hrer Kin�.heit in sich tragen. Hierzu sagt ein volkstümliches 
Sprichwort: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm". Man kann 
also sagen: Das Angeborene ist der Mensch. 

Ste_llt aber der Gendarm bei seinen ersten Erhebungen fest, 
daß eine Person mit zu Eigentumsdelikten neigenden vererbten 
Anlagen auf Grund der näheren Umstände nicht in Betracht 
kommt und führt der Verdacht auf eine andere Person so wird 
er sich der Milieutheorie bedienen. 

' 

�s gibt /y\enschen, die mit keinen schlechten, angeborenen, 
zumindest nicht zu Strafdelikten neigenden Anlagen behaftet 
si�d. Da_für wirken auf sie die natürlichen Lebensbedingungen, 
w_1e �rz1eh�ng, Umwelt und wirtschaftliche Verhältnisse ungün
stig iern. Nicht selten wirken diese Einflüsse so stark ungünstig 
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auf den Menschen ei,n, so daß er ihnen vollkommen erliegt 
und dem Ruin preisgeseben ist. Als Beispid ist folgender 'Fall 
in Betracht zu ziehen: 

Ein Mädchen, jung und hübsch, daher von den Männern viel 
u_mworben, ist Dienstmagd bei einem Bauern. Jugendlicher Leicht-
sinn und

. 
Un�rfahrenheit werden ihm zum Verhängnis; es er

wartet ein Kind, dessen Vaterschaft ungeklärt ist. Die Eltern 
sdielten ihr Kind und verstoßen es. In dieser Situation, nahe der 
Verzweiflung, versucht es mit allen, wenn auch nur primitiven 
Mitteln, die _Leibesfrucht zu entfernen, was ihr jedoch nicht 
gelingt. Das Kind, ein Knabe, kommt zur Welt, völlig ungewollt. 
Die junge Mutter fügt sich schließlich dem Schicksal doch fällt 
es ihr unheimlich schwer, da sie nicht weiß, wie sie das Kind 
großziehen wird. Sie hat keine Zeit, das Kind zu betreuen da 
sie ihrem Beruf nachgehen muß, um den notwendigsten Lebens
unterhalt zu erwerben. Unter den denkbar schlechtesten Verhält
nissen und mit wenig Mutterliebe wächst der Knabe he<an und 
kommt langsam in Gesellschaft anderer Kinder. Sie sind gut 
gekleidet u.nd besitzen Spielwaren, wie sie der Kleine untröst-
lich vermißt. Schon von den kleinen Spielgenossen wird er förm-
lich ausgestoßen. Nicht besser geht es ihm als er zur Schule 
komm_t. Es fällt _ihm �uf, daß alle anderen Sdiüler besser geklei- .lfllTu_ 

det sind, daß sie Spielwaren besitzen und daß alle einen Vaterll!!!.,g,'
haben, nur er nicht. Mit den primitivsten Schulsachen muß er sich 
beg�ügen. Die Mutter kümmert sich nicht um sei'ne geistigen Fort
schritte und selbst der Lehrer gibt hoffnungslos die Bemühungen 
auf. Die Mitschüler verspotten ihn bei jeder Gelegenheit. EiJJes 
Tages _ eignet �r sich. eines anderen Kameraden Spielzeug an, 
wobei er erwischt wird. Die Folge ist, daß er von seinen Mit
scnülern verprügelt und vom Lehrer bestraft wird. Er verliert 
schließlich selbst den Mut. Ohne .etwas dafür zu können, wird 
er als Taugenichts aus der Schule entlassen. Die große Welt steht 
vor ihm, was soll er anfongen? Die Mutter gibt ihn zu einem 
Meister in die Lehre, der ihn aber bald wegen Unfähigkeit ent-
läßt. Bei zwei weiteren Meistern ereilt ihn dasselbe Schicksal. 
Ratlos steht er da. Zur Mutter geht er nicht, da sie ohnehin für 
ihn nichts übrig hat. Nun zieht er i-n die Welt hinaus, gerät in 
äußerst schlechte Gesellschaften, lebt vom Bettel oder sonstigen 
unreellen Geschäften. Eine Zeitlang behagt ihm dieses Leben, bis 
in ihm die Idee der Gleichberechti-gung vom Standpunkt der 
Arbeitsscheuen wach wird. Er greift 'zur Selbsthilfe und eignet 
sich fremdes Gut an. Die Tat wird aufgedeckt, er als Täter ge
stellt und eingesperrt. Die Härte der Strafe verfehlt seine Wir
kung und vermag ihn zu keinem anderen Menschen mehr erzi,e-
hen. Er ist das Opfer seiner natürlichen Lebensbedingungen, wie 
Erziehung, Umwelt und der wirtschaftlichen Lage, geworden. 

Beide Beispiele, dre aus dem_ praktisdien Leben gegriffen sind, 
geben ·uns Zeugnis, wie das Sd,icksal des Mensdien einerseits� 
durd, das Angeborene und anderseits durd, das Erworbene be- �$ 
stimmt wird. Kommen beide Eigensd,aften zusammen, das heißt, 
ist dem Mensdien durd, Vererbung eine Neigung zu Eigentums-
und sonstigen Delikten gegeben und wirken aud, seine natürli-
chen Lebensbedingungen in diese Richtung ein, so ist er zweifel-
los um so eher dem Ruin preisgegeben. 

Elektro-Herde Heißwasserspeicher 
Radio Sämtlicher Elektrobedarf 

durch das Elektro-Fachgeschäft 
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Bequeme Teilzahlungen 

DER WILDDIEBSTAHL 

Nid,t jeder Wilddiebstahl ist ein Verbrechen im Sinne des 
Strafgesetzes. Um zum Verbredien zu werden, müssen bestimmte 
Voraussetzungen vorliegen. bas Strafgesetz behandelt im beson
deren das Verbredien des Wilddiebstahls im § 174 II f. 

Nad,1 § 174 II f des Strafgesetzes wird der Wilddiebstahl aus 
der Besd,affenheit der Tat ein Verbrechen, wenn der Diebstahl 
mehr als 50 S beträgt und zugleich an Wild, entweder in ein
gefriedeten Waldungen oder mit besonderer Kühnheit oder von 
einem gleidisam ein ordentlid,es Gewerbe damit treibenden 
Täter verübt worden ist. 

Der Wilddiebstahl wird also bei einem Wert von mehr als 
50 S zum Verbredien, und zwar, wenn er 

1. in eingefriedeten Waldungen oder 
2. mit besonderer Kühnheit oder schließlid, 
3. von einem gleidisam ein ordentliches Gewerbe damit trei

benden Täter verübt worden· ist. 
- Im einzelnen ist _hierzu folgendes v�n Bedeutung. 

. ·- Ad 1. Nach der Rechtsprechung des Obersten Genchts-
hofes gilt eine Waldung als eingefriedet, wenn durch entspre
chende Vorri�htu,ngen, wie Mauer.n, Zäune, Hecken, Wälle, Grä
ben und dergleid,en einerseits ihre örtlichen Grenzen zur Be
zeidinung und Sidieru.ng des Eigentums kenntlid, gemadit, ander
seits einem widerred,tlidien Eindringen und Wegschaffen von 
Wild aus der Waldung gewi�se Hindernisse bereitet sind. In 
diesem Sinne wurden Wälder, die mit Schanzgräben und Erd

lödiern, mit einem 21/2 Fuß tiefen Graben und einem Walle, 

mit einem an einzelnen Stellen unterbrochenen Graben, teils mit 

Sdiranken, teils mit kleinen, zur Tatzeit mit Schnee bedeckten 
und dadurd, unkenntlid,en Gräben umgeben waren, für eing,e

friedete Waldungen erklärt. Daraus geht hervor, daß die Ein

friedung nid,t ein beträditlid,es Hindernis gegen das Eindringen 
in die Waldung darstellen muß. Wilddiebstahl liegt auch vor, 
wenn der Wilddieb die eingefriedete Waldung auf dem ge

wöhnlid,en Wege durd, ein Eingangstor betreten hat. Wenn die 

eingefriedete Waldung durd, ein beträchtlidies, die Sadie gegen 

Wegnahme sidiernden Hindernis geschützt wird und der Dieb 

dieses Hindernis überwindet, so liegt ein · Einbruchsdiebstahl 

�.eh, § 174 l d  des Strafgesetzes vor, der auch bei einem Wert
� .on unter 50 S zum Verbredien wird. 

Ad 2. Von besonder.er Kühnheit spricht man, wenn der Dieb 
ungeachtet der besonderen Gefahren der Entdeckung, aber auch 
ohne Rücksid,t auf die Gefahr, -die der Täter für sei·ne Gesund
heit, seine körperlid,e Sid,erheit und sein Leben riskiert, den 
Wilddiebstahl verübt. Wenn also der Dieb diese erhöhten Ge
fahren nid,t sd,eut und sidi davon nidit abhalten läßt, dann liegt 
Wilddiebstahl nad, § 174 1 f vor. Solche Gefahren sind zum 
Beispiel die Absturzgefahr bei der Gemsenjagd oder die Gefahr 
der leid,ten Entdeckung oder der Tötung durdi Schüsse der 
Jäger und dergleidien. Besondere Kühnheit setzt also voraus, 
daß die Tat sid, gefährlid,er als sonst im allgemernen zeigt. 

Ad 3. Die Gewerbsmäßigkeit des Wilddiebstahb ist ,gegeben, 
wenn der Dieb aus dem Wilddiebstahl seinen Lebensunterhalt zu 
bestreiten sud,t. Es ist natürlid, nldit notwendig, daß der Wild
dieb tatsäd,lid, nur oder zum größten Teil von den Diebstählen 
lebt. Die Gewerbsmäßigkeit muß sd,on dann bejaht werden, wenn 
der Täter sid, dadurd, eine ständige Erwerbsquelle schaffen will. Es 
ist nid,t notwendig, daß der Täter bereits wegen Wilddiebstahls 
vorbestraft ist. Vorstrafen wegen eines anderen Diebstahls sind 
für die Beurteilung der Gewerbsmäßigkeit ohn� Bedeutung. 
· Wilddiebstahl kann nur an solchem Wild begangen werden, 

Von Dr. HANS KREHAN, Rechtsanwalt und Verteidiger in 

Strafsachen, Stockerau, Niederösterreich 

·das nad, den Landesgesetzen als jagdbare Tiere aufgezählt ist 
und sid, nid,t in Tiergärten oder Käfi-gen, Zwingern usw. be
findet. Dagegen begründet die Aneignung wilder, nicht jagdbarer 
Tiere wie zum Beispiel Marder, Füdise und andere kernen 
Wilddiebstahl. 

Wilddiebstahl kann aber gemäß den allgemeinen Bestimmun
gen aud, aus anderen Gründen zum Verbrechen werden. 

So wird nad, § 174 II a des Strafgesetzes der Wilddiebstahl 
bei einem Wert von mehr als 50 S zum Verbredien, wenn er in 
Gesellsd,aft eines oder mehrerer Diebsgenossen verübt worden ist. 

Nad, § 176 II a des · Strafgesetzes wird der Wilddiebstahl 
bei einem Wert von mehr als 50 S zum Verbredien, wenn er 
von einem Dienstnehmer in dieser Eigensd,aft an einem sei.nern 
Dienstgeber gehörigen Wild begangen worden ist. 

Der Wilddiebstahl wird ·aber nod, nid,t dadurdi allein zum 
Verbrechen, wenn der Dieb mit einem Gewehr oder anderen 
der persönlid,en Sid,erheit gefährlidien Werkzeugen versehen 
gewesen ist. Nad, der Reditsprechung kann die Verbrediens
qualifikation nach § 174 1 a des Strafgesetzes nur dann angenom
men werden_. wenn der Wilddieb sid, mit einer Waffe nid,t 
bloß in der Absid,t, sid, 'derselben als Werkzeug zu bedienen, 
sondern 'deswegen versehen hat, denjenigen, der ihn bei der 
Tat ertappen und stellen würde, damit einzuschüditern oder um 
damit wirklid, Gewalt gegen den ihn Anhaltenden zu gebrau
chen. Die Tatsad,e allein, daß der Wilderer mit einem Gewehr 
ausgezosen ist, läßt die Tat nod, nid,t als Verbredien ersdieinen. 
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Lawinensuchhundekurs 

der österreichischen Bundesgendarmerie am Hochschwab 

Von Gend.-Stabsrittmeister ANTON HATTINGER, Gendarmeriezentralkommando 

Eine Kolonne von Gendarmen, mit Ruc�säcken schwer be
packt, bewegte sich in den Morgenstt.nden des 8. März 1951 
mit ihren Diensthunden von Seewiesen aus auf den Hochschwab 
(2160 m) um zur Absolvierung des zweiten Lawinensuchhunde
ku-rses der österreichischen Bundesgendarmerie ·ei,nzurücken. 
Schon von Seewiesen aus hieß es, im gesicherten Marsch mit 
einem Abstand von zehn Schritten gehen, da die beiderseitigen, 
steilen, zerklüfteten Berghänge arg lawinös waren. Bereits i,n den 
Nachtstunden donnerten einige dieser todbringenden Schnee
massen zu Tal, was ein Signal zur besonderen Vorsicht war. 
Obwohl sich beim Abmarsch von Seewiesen das herrlichste 
Frühlingswetter zeigte, begann mit zunehmender Höhe der 
rau,he Sturm die Oberhand zu gewinnen und das charak
teristische Wetter des Hochschwab zeigte sich. Der Anstieg 
bis zum Standort des Kurses, dem Schießtlhaus, das mit Schnee 
und Eis überzuckert wie ein Märchenschloß aussah, betrug 
13 Kilometer und benötigte die Kolonne zur Bewältigung die
ser Strecke 9½ Stunden, da der immer mehr um sich greifende 
Sturm besondere Schwierigkeiten bereitete. Dieser Aufstieg 
wurde bereits als alpinistische Leistung der Kursteiln.ehmer 
gewertet ,und hat gezeigt, daß sowohl die Hundeführer als 
auch die Hunde allen Anforderungen im Gebirge voll und 
ganz gewachsen waren. 

Das gesamte Massiv des Hochschwabgebietes eignet sich 
für die Ausbildung von Lawinensuchhunden g<1nz hervorragend, 
wozu noch kommt, daß die Pächter des Schießtlhauses Herr 
und Frau Dabergotz als besondere· Tierfreunde die Unannehm
lichkeiten, die mit einer Einquartierung von 14 Hunden natur
gemäß verbunden waren, gerne auf sich nahmen. 

Für die Absolvierung eines solchen Spezialkurses wi·e der 
Lawinensuchhundekurs einer ist, spielt das Wetter eine beson
dere Rolle. Nicht nur hinsichtlich der Ausbildung als solche 
soll Erwägung getan werden, sondern auch der Tatsache, daß 
es sich hier sowohl um Menschen als <1uch um Tier.e handelt, 
deren innige Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis 
zum Ziele führen kann. Wenn man bedenkt, daß Uebungen 
oder Kurse im Gebirge schon hinsichtlich der Gefahren, die 
sich für den Menschen ergeben, besonders darauf Bedacht 
genommen werden muß, so wird es um so verständlicher sein, 
wenn man hervorhebt, daß diese Gefahren um so größer sind, 
wenn Hunde gemeinsam mit den Menschen aus.gebildet werden 
sollen. Obwohl es der Wettergott mit den Gendarmen' all
gemein ,ganz gut gemeint hatte, fehl�en dennoch schwere Schnee
-stürme und 'dichter Nebel oftmals -nicht. Jedoch dur� 
dieses Wetter kein Hindernis bei den Uebungen bilden, denn 
gerade schlechtes Wetter war für die Ausbildung .notwendig, 
um die Eignung und Gewöhnung der Hu.nde bei allen Wit
terung$unbilden zu erreichen. Der Schneesturm nahm oft eine 
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derartige Stärke an, daß sich die Kursteilnehmer mit ihren 
H_unden niederwerfen mußten, um nicht hinweggdegt zu werden. 
Diese Feststellung soll keine Uebertreibung darstellen, sondern 
entspricht den Tatsachen. 

Der Kurs stand unter dem Kommando des Dienst'hunde
referenten Gendarmerie-Stabsrittmeister Anton Hattinger, der von 
dem Fachmann für Lawinenrettungswesen Alfred Hu d e  c aus 
Wien mit der bekannten Lawinensuchhündin 'Ti n" in der Aus
bildung unterstützt wurde. An der Ausbildu,ng nahmen vier
z.ehn Gendarmeriebeamte mit ihren Diensthunden aus fast allen 
Bundesländern teil, wobei noch vier Gendarmeriehochalprnisten 
für Versuchszwecke und alpinistische Uebungen zugezogen 
waren. 

Bei jeder Witterung rückten die Kursteilnehmer in den 
Morgenstunden mit ihren Hunden und den nötigen Geräten, 
wie Schaufeln, �eilpicken, Rettun�sgeräten, Feldtelephonaf?par� 
ten und Zeiten 1n das Uebungsgelande ab, wobei als Musik dl"fil 
Hunde stets ihr Freudengebell anstimmten. Obwohl oft Sturm und 
Nebel das Marschieren besonders erschwerten so wurde die 
Arbeit in keiner Weise ungünstig beeinträchtigt.' 

Die Arbeiten begannen so, wie bereits an dieser Stelle im 
Vorjahre geschildert, mit dem Suchen nach in geringen Tiefen 
vergrabenen Geg,enständen, dann wurde der eigene Herr in 
Tiefen bis zu vier Meter, zwischendurch wurden bereits 
fremde Hundeführer ebenfalls bis zu vier Meter tief, vergraben. 
Alle diese Uebungen wurden einwandfrei ausgeführt, wobei er
wähnt werden muß, daß an die Hundeführer besondere An
forderungen .gestellt werden mußten. Die Grabearbeiten, die 
meist im hartgefrorenen Schnee erfolgten, wurden von den 
Hundeführern ·und Hochalpinisten durchgeführt und trotz des 
herrschenden Schneesturms rannen die Schweißperlen von der 
Stirne. Anschließend nach entsprechender Abwechslung wur
den Hundeführer oder Hochalpinisten in dem Schneeschacht 
in den vorangeführten Tiefen eingebettet und so zugeschüttet, 
daß die Stelle sowohl für den Hundeführer als auch für den 
Hund ·unkenntlich war. Alle diese Arbeiten forderten Idealis
mus und Ausdauer von den Kursteilnehmern. 

Auf Grund der bei den Lawinenkatastmphen des heurigen 
Jahres gemachten Erfahrungen wurde festgestell.t, daß oft auch 
die Fernsprechleitungen zerstört wurden, weshalb bei der Aus
bildung der Lawinensuchhunde Feldtelephone verwendet wur
den, welche Einrichtung sich sehr bewährt hat. Außerdem wur� 
auch ein Zweimannzelt erprobt, das besonders für Lager � 
Schnee ganz hervorragende Dienste leistete. 

Da das Spezialgebiet der Lawinensuchhunde noch einige 
nicht geklärte bzw. noch nicht ermittelte Ei.nzelheiten umfaßt, 
wurden durch einen Versuch in für,f Meter Tiefe interessante, 
äußerst wertvolle Feststellung-en gemacht. In hartgefrorenem 
Schnee wurde ein senkrechter Schacht ausgehoben, der in eine 
Kaverne endete, in der ein Mann in gebückter Haltung sitzen 
konnte. Dieser Versuchsmann wurde mit einem Feldtelephon 
ausgerüstet •urid ihm die Weisung erteilt, alle Wahrnehmungen, 
die er nach vollständiger Zuschüttung mit Schnee machen 
konnte, telephonisch weiterzugeben. Der zweite Apparat war 
im Gelände durch einen Beobachter besetzt. Der Versuchsmann 
mußte 45 Minuten in seinem Schneegrab warten, bis der für 
diesen Versuch ausersehene Hund c1ngesetzt wurde. Der Ver
suchsschacht war mit festgestampfrem Schnee ausgefüllt und die 
Oberfläche -durch Herablassen einer kleinen Schneewächte so
wohl für den Hundeführer als auch für den Hund unkenntlich 
gemacht. Der Hund benötigte zwei Minuten nach erfolgtem 
Ansatz, bis er die Stelle verwies und durch Graben einwand
frei anzeigte. Di,e zum Ausgraben bereitgestellten Hundeführer 
benötigten zum Freilegen des Schachtes 25 Minuten. Während 
dieser Zeit wurden alle Wahrnehmungen aus der Hefe von 
fünf Meter herauf' als auch nach unten registriert und werden 
die hierbei gemachten Wahrnehmungen für die weitere Aus
bildung bzw. im Ernstfall bei Eimätz,en wichtige Hinweise 
bilden. 

Ein weiterer Versuch, der der Praxis voll und ganz an
gepaß_t "':ar, wurde am Hange des Hochschwab vorgenommen, 
wobei ein Versuchsmann zirka vier Meter tief in einem Sitz
stollen eingegraben wurde. Nach zirka einer Stunde wurde 
:ine schwere Schneewächte lawinenartig abgel<1ssen, so daß 
uber dem Vergrabenen noch zusätzlich 50 Zentimeter fri
scher Schnee zu liegen kam. Unmittelbar d<1rauf wurde ein 
Lawinensuchhund zur Suche angesetzt und wurde von diesem 
in einwandfreier Arbeit nach zwei Minuten der Vergrabene 
verwiesen. Ein ähnlicher Versuch wurde mit vergrabenen Klei
dungsstücken der Hundeführer unternommen, jedoch mit dem 
Unterschied, daß diese Gegenstände sieben Stunden vergraben 
waren und zwei Hunde von verschiedenen Seiten angesetzt 
wurden. Nach zirka zehn Minuten begannen beide, jeder für 
sich, an einer anderen Seite zu graben und konnten die Klei
der einwandfrei ausgraben. Auch diese beiden Experimente 
trugen viel für die weitere Arbeit bei. 

Nachdem Rettungsaktionen bei Lawinenkatastrophen auch 
zur Nachtzeit durchgeführt werden müssen, wurde eine dem 
Ernstfalle <1ngepaßte Nachtübung angesetzt. Bei dieser Nacht
übung, die im Scheine von Fackeln durchgeführt werden 
m4ßte, konnte die Feststellung gemacht werden, daß die Hunde 
zur Nachtzeit noch bessere Resultate im Aufspüren von Ver
schütteten erzielten, als bei Tag. 

Das ganze Uebungsgelände war durch die Fackeln geradezu 
mystisch beleuchtet und versinnbildlichte durch di,e um das 
aufgestellte Zelt - das <1ls Feldtelephonstelle diente - lagern
den Hunde eine norwegische Landschaft. Im Zuge dieser Uebung 
wurde auch der Abtransport eines Geborgenen mittels Skischlitten 
demonstriert und bot dies im Scheine der Fackeln ern eindrucks
volles Bild. 

Mit Rücksicht auf die überraschend schnellen Fortschritte 
bei der Ausbildung wurden die Hunde auch in der Ver
m ißtensuche versuchsweise unterwiesen. Di-e Uebungen haben 
gezeigt, daß die Lawinensuchhunde, die ja in erster Lini,e als 
Stöberhunde ausgebildet werden, für diese Spezialausbildung 
ebenfalls besonders geeignet erscheinen. Den Hundeführern 
wurden die Grundbegriffe in der Vermißtensuchhundeausbildung 
vermittelt und diese ang-ewiesen, interisiv in dieser Sparte 
weiterzuüben. Der Zweck dieser Ausbildung ist, vermißte Per
sonen, die entweder durch einen Unfall oder sonst irgendwie 
nicht auffindbar sind, durch einen Hund, der entweder mittels 
eines sogenannten ·Bringsels die Fundstelle dem Hundeführer· 
anzeigt oder sonst durch Führen, denselben zur aufgefundenen 
Person führt. 

Mit Rücksicht darauf, daß mit ·der Ausbildung von Hunde
führern auch eine theoretische Schulung einhergehen muß, wur• 
den täglich in den Abendstunden Vorträge über Lawinen· 
kunde, Rettungswesen, Erste Hilfeleistung im Gebirge, Herstel
lu,ng von Skischlitten sowie kynologische Vorträge gehalten, 
damit die Hundeführer auch in dieser Richtung ihr Wissen 
bereichern konnten. 

Die zum Abschluß des Kurses angesetzte Abschlußprüf.ung, 
bei welcher die Hundeführer als auch ·die Hunde eingehend 

• hinsi�htlich , ihr-er ,erworbenen �enntni�se g�p�üft wur<}en, ha,t 
gezeigt, daß das gesteckte Ziel, e1nsatzfah1ge Lawrnensuch
hundeführer mit voll ausgebildeten Hunden auswbilden, voll 
und ganz erreicht wurde. 

Der Zweck dieser Ausführungen sollte nicht etwa der sein, 
eine ,umfassende fachliche Abhandlung über die Ausbildung der 
Lawinensuchhunde zu präsentieren, sondern nur einen kleinen 
Ueberblick über die Schwierigkeiten, die sich bei dieser Aus
bildung ,er19,eben, aufzuzei·g-en,' •um darzulegen, daß di-e Au,sbH
du,ng besonder,e Anforderungen an die Gendarmeriebeamten 
stellt. 

• • • 

BIid 1: Der Versuchsmann wird aus dem 5 m tiefen Schneeloch mit HIif• 

des Lawinensuchhundes geborgen. 

Bild 2: Lawinensuchhund und Hundeführer graben mit vereinten Kräften 

nach dem Verschütteten, 

Bild 3: Lawinensuchhündin "Waldfee" bei der Arbeit, 

Bild 4: Zeltlager Im Uebungsgelände am Hochschwab, (Die Zelt• wurden In 

bemerkenswerter Weise von der Zelt• und Plachenlirma Peter 

Petersson in Wien leihweise zur Verfügung gestellt,) 

Bild 5, Eine Lawinensuchhunde-Patrcoullle auf dem Marsch Ins Uebung1gelinde, 
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"'LJ._ ·--' �·". //}l,, Die menschliche �LB'I,.,_... 

und ihre Verstellung im Spiegel der Gerichtsgraphologie 
Von Prof. HANNS SAPPL 
Ständig guichtlich beeideter Schriftsachverständiger beim Landesgerich� Salzburg (Fortsetzung von Nr. 3) 

Bei unverstellten natürlichen Schriften wird deshalb der Nach
,veis der Identität stets gefüf:irt werden können, sofern dem Sach
verständigen nur ausreichendes Vergleichungsmaterial zur Ver
fügung gestellt wird. 

Die verstellte Schrift 
Bei den meisten Schriften, die auf ihre ldentifät zu prüfen 

sind, ist die verdächtige Schrift verstellt. Ein anonymer Brief
_schreiber fühlt sich fast nie so sicher vor der Entdeckung, daß er 
seine natürliche, ungezwungene Schrift anwendet. Die Ver
gleichung der Formen wird durch die Schriftverstellung außer
ordentlich erschwert.· Auf eine volle Uebereinstimmung der For
men kann man in solchem Falle nicht rechnen, ja bei konse
quenter Durchführung der Verstellung kann es überhaupt unmög
lich werden, den schlüssigen Beweis cfer Identität zu führen. 

Wenn jemand seine Handschrift unkenntlich machen will, 
sucht er das z_u unterdrücken oder abzu�ndern, was ihm das
Eigentümliche seiner Schrift zu sein schei.nt. 

Die Unterdrückung handschriftlicher Eigen_heiten und die Ein
führung willkürlicher Abdnderungen geht natürlich bei dem Be
streben, die Schrift unkenntlich zu machen, meist Hand in Hand. 
Die beiden Richtungen der Schriftverstellung sollen getrennt von-
einander bespr-0chen werden. 

Die bloße Unterdrückung handschriftlicher Besonderheiten führt 
in ihrer vollkommensten Form zur Herstellung der reinen Schul
norm. Die Wiedergabe einer reinen, von jeder persönlichen 
Eigenart frei,en Schulschrift ist sehr schwi,erfg. Gelingt sie aber, so 
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dln dkJJ/nJJev-
(Entstanden in der Kriegsgefangenschaft 1945) 

Von Gendarm ALBRECHT SCHRÖDER 
Gendarmeriepostenkommando Redl-Zipf, Oberösterreich 

Als mich wilder Schlachtenlärm umdröhnt 
Als todwund in Schmerzen ich gestöhnt, 

Mutter, da warst du bei mir. 

Daß der Tod mich fahren ließ 
Der Wille zurück mich ins Leb

1

en •ß rt / 

Mutter ich danke es dir! 

Fliegt, o Gedanken, zurück in die Zeit 
Da ihren Jungen die Einz'ge betreut: 

Mutter, ich lohnt es dir schlecht: 

Für deine Liebe gab ich dir Sorgen, 
Vergaß graue Nächte, durchwacht bis zum Morgen: 

Mutter, heute erst sefie ich's recht. 

Ein gehärteter Sohn kehrt bald dir nun wieder 
Der erste Lebenskampf zwang ihn nicht niede/ 

Mutter, denn du warst sein Stern. 

Wohl dem, dem noch liebend ein Mutterherz schlägt, 
Wohl dem, den die Liebe der Mutter noch trägt; 

Mutter, ich grüß' dich von fern! 

ergibt sie die geschickteste und erfolgreichste Verstellung einer 
Handschrift. 

Die Rückkehr zur Schulschrift verursacht in allen Fällen 
eine Verlangsamung der dem Anonymus sonst ei-genen Schreib
geschwindigkeit. Hi-erdurch werden alle nach„ rechts gerichteten 
Federbewegungen, welche das schnelle Vorwartskommen begün
stigen, gehemmt und dafür die von oben nach unten �erichteten 
Bewegungen stärker berücksichtigt. So entstehen hauptsächlich fol
gende Abweichungen von der natürlichen Schrift. 

1. Die Höhenausdehnung der Kurzbuchstaben nimmt, wenn 
sie in der gewöhnlichen Schrift vernachlässigt war, zu. 

2. Das Kl-einerwerden der Buchstaben am Wortende ver
schwindet oder nimmt wenigstens ab. 

3. Nach rechts hinausgezogene Züge wie Endstriche, t-Ouer-
striche, u-Haken, i-Punkte usw. werden verkürzt. 

4. o, a, g, die beim schnellen Schreiben oben geöffnet waren,
schließen sich. 

5. Eine weite Schrift wird enger, Höhen- und Druckunter- Ir;
schi-ede, die in der schnellen Schrift ausgeglichen werden, treten �-J
wi,eder auf. 

6. Die Schrlft wird im ganzen regelmäßig-er. Außerdem 
pflegen in der gewollten Schulschrift alle unvorschriftsmäßig-en 
Erweiterungen und Zutaten, wie Schnörkel, Anfangsbogen in 
Wegfall zu kommen. 

Am leichtesten gelingt die Unterdrückung der gewöhnlichen 
Größe, der Strichbreite und des Neigungswinkels. Dagegen unter
li-egen die Ausdehnungsverhältnisse der Schrift nur geringen 
Schwankungen. 

Die eigentliche Schriftverstellung richtet sich fast immer auf 
Formeigenheiten, welche die Schrift rein äußerlich charakteri
si-eren. Hierzu gehört in erster Linie die Schriftlage, die Größe
und die Druckgebung. Di-e meisten glauben mit der Verä,nderung 
dieser -Schreibmomente das Gepräge ihrer Schrift vor der Identi
fizierung geschützt zu haben. Vielfach bemüht sich der Anonymus 
auch mit Erfolg, die einzelnen Formen der Buchstaben abzuändern. 
Das ist aber schon schwieriger. Meist gelingt es nur bei den 
größeren, hervortretenden Buchstaben, die der Handschrift am 
leichtesten das verstellte Gesicht geben. Die i n t i m e r e n 
E i g e n  t ü m I i c h k e i t e n der Schrift; die ja dem Schreiber 
selbst fast nie bekannt sind, entgehen zumeist der Verstellung. 

Der Grundsatz, nach dem die Verstellung zu erfolgen pflegt, 
ist als das Prinzip der Gegensätzlichkeit bezeichnet worden. Es 
äußert sich in folgender Weise: "Wer eine große Handschrift 
hat, schreibt beim Verstellen klein, der Dickschreiber schreibt ,fjf'fi dünn der Rundschreiber eckig, der Weitschreiber eng usw. Die 't[!S,'J 
gewöhnlichste Art der Schriftverstellung besteht bei Schrdg- · · 
schreibern danach in der Umkehrung der Schriftlage. Recht häufig 
findet man di-e Lateinschrift gegensätzlich zur deutschen als Ver
stellungsmittel. Das Walten jenes Prinzipes ist, wenn auch selte-
ner, selbst in der ge�ensätzlichen Ausführung von Buchstaben
dementen anzutreffen. 

Nicht selten verstellen anonyme Briefschreiber ihre Handschrift 
dadurch daß sie mit der linken· Hand schreiben. Auf di,esem 
Wege .;,,ird das Schriftbild sehr stark verändert. Da. di,e linke 
Hand keine Uebung im Schreiben hat, so entst_eht 7 in. s0wer
fälliges, ungelenkes Gekritz�I, das . nur we�1ge 1nd1v1duelle 
Züge aufweist. Für die Schnftvergle1chung bleiben nur wenige 
Anhaltspunkte übrig. Zu ei·nem einigermaßen brauchbaren Ver
gleichsmaterial ka�n m�n �ur gelang-en, wenn ma� von .?em V-:,r
dächtigen eiine l1nkshand1ge Schriftprobe anfertig.en laßt. E1ne 
solche Schriftprobe hat indes nur dann Vergleichswert, wenn 
feststeht, daß die zu identifizierende Schri-ft tatsächlich mit der 
linken Hand geschrieben ist. 

Die linkshändige Schrift gleicht darin der Schrift des Schrei
bens noch nicht recht kundiger Kinder. Die Schriftlage ist meist 
steil, manchmal auch linksschräg. Außer diesen Merkmalen, di·e 
sich aber ouch vn den Schriften schreibungewohnter Leute fi.nden, 
und die deshalb nicht als unbedingt beweiskräftig angesehen 
werden können, zeigt sich als sicherstes Erkennungsmittel der 
linkshändigen Schrift; sie tritt auf, ohne daß wir uns dazu be-
sonder-e Mühe zu geben brauchen, wen.n wir mtt der linken 
Hand von rechts nach links zu schreiben suchen. Die so ent-

stehende Schrift heißt Spiegelschrift, weil man sie nur im Spiegel 
lesen kann. 

Wenn man nun mit der linken Hand von links nach rechts 
zu schreiben versucht, so verfällt man leicht in die Spiegelschrift. 
Wir sehen das deutlich in der Figur, die eine mit der li.nken 
Hand hergestellte rechtsläufige Schriftprobe wiedergibt. Die 
Spiegelschriftformen treten natürlich nur bei einzelnen Buchstaben 
auf, da der Schreiber sofort bemerkt, wenn er solche ihm un
leserlich vorkommende Buchstabenformen niederschreibt. 

Ein weiteres Kennzeichen der linkshändigen Schrift besteht 
darin, daß stark betonte Grundstriche in den Unterlängen nach 
rechts abgeschrägt erscheinen, während bei rechtshändiger Schrift 
die Abschrägungen nach links verlaufen. 

Ob eine Schriftprobe verstellt ist oder nicht, ist nicht immer 
leicht zu erkennen .. 

Die Durchführung der Verstellung gelingt im Anfange eines 
Schriftstückes vollkommener als gegen das Ende hin. So wird die 
Schrift, wenn der Anonymus zum Zwecke der Verstellung Steil
schrift anwendet, gegen das Ende des Schriftstückes stets liegen
der werden und uns so verraten, daß seine natürliche Schrift 
nicht steil, sondern schräg ist. Besonders auffallende, zum 
Zwecke der Verstellung angenommene Schriftformen werden 
gegen das Ende des Briefes seltener werden oder ganz durch 
die natürlichen Formen ersetzt werden usw. 

Dieser auffallende Vorgang erklärt sich durcli das von 
Georg Meyer festgestellte Gesetz der periodischen Aufmerksam
keitsschwankungen. Es bedarf nämlich einer wachsenden Kraft
_anstrengung, um die Aufmerksamkeit dauernd auf denselben 

(-unkt, in unserem Falle auf die Schriftvirstellung, gerichtet zu 
�alten. Diese wachsende Kraftanstrengung vermag aber so leicht 

niemand in dem Grade aufzubringen, daß es ihm gelingt, die 
beabsichtigte Schriftverstellung bis ans Ende fehlerlos aufrechtzu
erhalten. Die gewollte Gegensätzlichkeit zur natürlichen Schrift 

· wird nach di·esem Gesetz am leichtesten befolgt: 
1. Zu Beginn der Tätigkeit, also im Anfang des ganzen 

Schriftstücks, beim Beginn eines Absatzes, einer Zeile; 
2. im Verlauf der Täti-gkeit nach vorangegangenen Unterbre

ch_ungen, das ist im Verlauf ·eines einzelnen Wortes; 
3. wenn im Verlauf der im allgemeinen einförmigen Tätig

keit Abweichungen von dieser Tätigkeit vorkommen, das ist bei
der Niederschrift der Großbuchstaben und auch der Lang- und 
Mittelbuchstaben. 

Die auf die Verstellung gerichtete Aufmerks:imkeit schwankt 
also peri,odisch µnd es ergibt sich daraus, daß die Wortenden, 
die Kleinbuchstaben und die Nebenbestandteile der Schri,ft, wi·e 
die i-Punkte, u-Haken, die Satzzeichen u. dgl. für die Schrift
vergleichung am wichtigsten sind, denn sie unterliegen der Ver
stellungsabsicht am wenigsten. 

Dementsprechend kommen audi Rückfälle in die natürliche 
Schrift am häufigsten vor: . · 

1. Am Ende der Wörter und Zeilen, 
2. bei den Kleinbuchstaben. 

,a. Es ist ferner zu beachten, daß die Haarstriche automatischer 
•�•vorgebracht werden als die Grundstriche. Der Ha.irstrich be-

--a1ngt die Länge der oberen Hälfte der Langbuchstaben, der 
Grundstrich die der unteren. Es werden also die unteren Längen 
leichter verstellt werden als die oberen. Außerdem pflegen bei 
der absichtlichen Verlängerung oder Verstärkung der Oberlängen 
die Unterlängen automatisch mitverlängert oder -verstärkt zu 
werden. (Meyers Gesetz von den Begleitveränderu-ngen.) Der 
schlüssige, auch den Laien überzeugende Identitätsbeweis wird 
sich bei verstellbaren Handschriften meist nur schwer führ,en 
lassen. Es wird in der Regel nur ein Indizienbeweis bleiben, 
der auf wahrscheinliche Identität lautet. In jedem Falle wird 
man zunächst nachweisen müssen, daß die verdächtige Hand
schrift verstellt ist und in welcher Richtung die Verstellungs
ilbsicht gewirkt hat. Will man die Identität nachweisen, so muß 
man die Unterschiede, die zwischen der verstellten und der 
natürlichen Schrift bestehen, zu begründen suchen. Die häufigsten 
Ursachen werden zu suchen sein: 

. 1. In der Verstellungsabsicht (Prinzip der Gegensätzlich
keit); 

2. in der Affektäußerung (größere oder kleinere, engere
oder weitere Schrift); 

3. im Schreibtempo (langsame, schnelle Schrift, flüchtige, sorg
fältig geschriebene Schrift, verstellte Schriften werden .natur
gemäß stets langsamer und sorgfältiger geschrieben als natürliche); 

4. in der Verschiedenheit des Materials (namentlich Format
unterschiede). 

(Fortsetzung folgt) 

WIENER 

STADTISCHE 

VERSICHERUNGSANSTALT 

WIEN 1, TUCHLAUBEN 8 

TELEPHON U 28 5 90 

GESCHAFTSSTELLEN 

IM GA NZEN BUNDESGEBIET 

D ER B l E I S T I F T ·o·s TE R RE I CH S : 
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Gerichtsbarkeit beim Markt-, Hof- und Landgericht Ybbsitz 

Von Gendarm JOSEF LETTNE�, Gendarmeriepostenkommando Ybbsitz, Niederösterreich 

Ybbsitz, unweit der alten Eisenstadt Waidhofen an äer Ybbs 
gelegen, wurde im Jahre 1480 durch Kaiser Friedrich zum 
Markte erhoben. 

Im Marktarchiv des Rathauses ist ein noch recht gut erhaltenes 
Taiding oder Marktbuch aus dem Jahre 1484 vorhanden, das in 
138 Punkten interessante Aufschlüsse über ·die Rechtsverhältnisse 
der damaligen Zeit gibt. In bezug auf die Gerichtsbarkeit finden 
wir in Ybbsitz ein Marktgericht als niederste Instanz, dann das 
Hof- und Landgericht. 

Das Marktgericht erstreckte sich über die Bürgerschaft und die, 
im Burgfried wohnenden Personen. Bezüglich der Zuständigkeit 
des Marktgerichtes ist im Taidingbuch zu ersehen: 11Wenn Bürger 
und lnnleut auch fremde da-hin ankommende im Markte Ybbsitz 
frevlen oder etwas Strafbares begehen und auf wahrer Tat be
treten werden, mag i,hn das Marktgericht -aufheben, einziehen 
und mit Arrest belegen", oder "Ist ein Gast, der den Leuten 
hier unbekannt ist, bei dem Wirte über drei Tage und hat kein 
Geschäft und Handlung, dann mag der Richter wohl fragen mit 
bescheidenen Worten, was seine Handlung und Wesen sei; und 
nach seiner Antwort handeln nach Rat der Geschworenen. Auch 
ist zu ersehen, daß 'Lesterer und Sehender', die a,nderen un
schuldig den guten Leumund mit' Worten .oder mit Potschaft 
stehlen , zu bestrafen waren." 

Die schweren Vergehen wurden .Malefizsachen g,enannt und 
fielen in den Wirku-ngskreis des Hofgerichtes, an dessen Spitze 
ein von der Regierung bestätigter rechtskundiger Richter stand. 
Malefizsachen finden wir i,n diesem Taidingbuch sehr häufig. 
So zum Beispiel 1696, 2. April. Georg Theuretzbacher, Sohn 
des Reitbauer, 19 Jahre alt, wegen sodomitischer Unzucht sechs 
Jahre Zwangsarbeit in Band und Eisen im Wiener Stadtgraben; 
1627. Vom Pueben in Haselbach, so sich mit einer Thiern ver
sündigt und das Mensch angewiesen, das Kind zu· -erthuen. 
Geldstrafe und Ausweisung. 1698, Georg Pramreuter, Zimmer
mann an der Klein-Krippe, wegen Crimen bestialitatis zu einer 
Geldstrafe und Ausweisung. 

Seit dem Anfange des 17. Jahrhunderts wurden über die 
schweren Verbrechen, auf welche die Todesstrafe gesetzt war, 
durch das "unparteiische Geding", ein Volksgericht, das bei 
Bedarf in Waidhofen, Ybbsitz, Gresten und Scheibbs tagte, se
urteilt. Zu diesem Volksgericht wurden je zwei Ratsbürger aus 
dem genannten Ort entsandt, welchen vom Richber des Land
gerichtes der Fall vorgetragen wurde. Nachdem der Angeklagte 
"guettig und peinlich examinieret und allenfalls die Tortur 
(Folter) vorgenommen wurde", hatten die Volksrichter über die 
Schuld zu urteilen und die Strafe zu bestimmen. Eine Verhand
lung vor dem unparteiischen Geding dauerte oft ein bis zwei 
Wochen. So tagte in Ybbsitz vom 20. September bis 6. Oktober 
1636 ein Geding über Elias Jäger, Bürger und Hackenschmied, 
wegen des abscheulichen Lasters der Unkeuschheit mit dreizehn 
Weibspersonen. Er wurde zum Tode verurteilt. 
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wirst Du mit 

Skischuhe, Bergschuhe, Sport-Halbschuhe a us den 

Sp o rts c h u h-Fa c hwe rkstätt e n  

FRANZ MEINOAST 
GMUNDEN 

In den besten Fachgeschäften erhältlich! 

Andere Tod�surteile lauten: 1610! Juni. Hans Päuer wegen 
Diebstahl von Eisenwaren und des in der Tortur gestandenen 
Mordes seines Weibes, mit dem Schwert hingerichtet, dann aufs 
Rad gelegt. 1711, 25. Jänner. Susanna Wurmbin, Bäuerin in 
Ybbsitz, wurde mit einer Hacke erschlagen tot aufgefunden 
Täter: Matthias Karner, Löffelschmied, 55 Jahre, Ybbsitz Nr. 48 
wohnhaft. Urteil: Vom Freimann zu übernehmen und dann auf 
der gewöhnlichen Richtstatt mit dem Rad von oben herab dn
fangend der Hals, hernach das Herz, .nachmale� alle_ Gliedmaßen 
abgestoßen und also vom Leben zum Tode hingerichtet. Dieses 
ihm zu einer verdienten Straff, andern aber zu einem Exempl 
und Abscheuchen. 1768. Philipp Auer, Bauer am Spiegel, wegen 
Kindesmordes zum Tod durch das Rad verurteilt, auf das Bitten 
seiner Gattin wurde er von der Kaiserin Marid Theresia vom 
Rade begnadigt und mit dem Schwert hingerichtet. 

Auch wurde im Jahre 1723 in Ybbsitz ein Hochgericht und 
ein Pranger mit Säulen und Kugeln neu errichtet. 

Bei� Landgericht der Herrschaft Ybbsitz wurden die Todes
urteile in folgender Form und Weise vollzogen: 

"3 Tage vor der Exekution wird der Maleficant gegen 8· Uh� 
vor das Criminalgericht berufen, ihm sein . Bekenntnis inochma� 
vorgelesen und ihm die Todesstrafe, ohne die Art derselben zu 
benennen, angekündigt. Dies soll vom Landgerichts-Verwalter 
mit aller guetten Art und Bescheidenheit geschehen und der 
Delin·quent zu guetten Vorbereitung und Beförderung seines 
Seelenheils guettig ermahnt werden'. Hierauf ist der Priester zu 
berufen, welcher dem armen Sünder bis zu seinem Lebensende 
beistehen soll. Nach der Beicht empfängt der Maleficant den 
andern Tag die Communion mittels des 'Speisbeutl'. Sollten ,cHe 
Kleider des Maleficanten zerrissen sein, so ist ihm ein Leinen
anzug anzufertigen. Wenn mitleidige Herzen ihm Speisen und 
Getränke reichen wollen, ist dies in mäßiger Weise :gestattet. 

Wenn aber der Maleficant seine Bekenntnisse wieder leugnen 
sollte, oder wenn er vor der Vollstreckung des Urteils in Ohn
macht fällt oder an der Richtstätte gar versterben sollte, müßte 
die Landgerichts-Verwaltung nach der Landgerichts-Ordnung 
_part. 1, art. 51·, § 5 und 6 handeln. ' 

Vom Gerichtstag um 7 Uhr früh wird der Maleficant auf die 
Ratsstube geführt und ihm alle seine Verbrechen wieder vorge
lesen, diejenigen aber, die eine Aergerung nach sich ziehen 
würden, mit Stillschweigen übergangen. 

Das Urteil wird vollstreckt auf dem Platz in der unter 
freiem Himmel aufgerichteten Schrancen, welche mit einem be
deckten Tisch, einem Crucifix und erforderlichen Schreibrequisiten 
versehen sein soll. Bei diesem Tisch sitzt der Landgerichts-Ver
walter, Urbaramtsverwalter und der M�rktschreiber_ als Urth � 
schreiber, die Beisitzer aus dem Rat sitzen alle in Mänteltf"'-1 
herum. Nach der Ankunft des armen Sünders werden ihm seine 
Missetaten noch einmal vorgelesen und das Urteil herabgelesen. 
Hierauf sagt der Landg.erichts-Verwalter den Stab ergreifend: 
So habe es bei deinem gerechten Urteil sein Verbleiben. Im 
Namen Gottes zerbricht er den Stab und stoßet den zerbrociie
nen Stab etwas von sich doch also, daß dieselben Trümmer von 
niemand entzucket werd�n. Dann ruft der Landgerichts-Verwalter 
dem Freimann zu: 'Freimann herbei! Zum ersten, zum andertmal, 
zum drittenmal und sagt weiter. 'Du hast a�_s dem abgelese_nen
Urteil vernommen daß gegenwärtiger armer Sunder wegen seiner
Missetaten vom Leben zum Tode hingerichtet _wer_den s<;>II. Ich 
befehle dir demnach vom Landgericht wegen_ bei deinem Eid und 
Gewissen und dem Fr-onrecht, daß du .. die_sen ar�en Sünder 

in deine Gewalt nimmst und an der gewohnlichen R1chtstatt da$ 
Urteil vollziehst.' 

Der Landgerichts-Verwalter und die übrigen stehen von 
ihren Sitzen auf und der Diener b�freiet d_en Malefic�nten von 
Band und Eisen. Dann wird vom Diener mit lauter Stimme aus
gerufen, daß, wenn . der Freimann wi�er_ Erhof�en nicht recht 
richten würde oder ihm der Streich mißlinge, niemand an ihm 
Hand anzulegen oder zu vergreifen bei schwerer Leibstrafe sich 
unterfangen solle. Nach vollendeter Execution ruft der Freimann: 
Wohledelgeborener, auch hochgeehrter Herr Landgerichts-Ver
walter ! Habe ich die Malefic-Person vom Leben zum Tode 
recht gerichtet? Er antwortet: Du hast gerichtet, wie Urteil -und 
Recht vermag. Gott sei dem armen Sünder gnädig." 

Das 

Zweite 

� 
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offene Skifliegen auf der Salzkammergut ... 

Flugschanze am Kulm 

-1 -1

Von Gen�.-Patrouillenleiter HANS RODLAUER 

Gendarrneriehochalpinposten Mitterndorf, Steiermark 

Vom 14. bis 18. März 1951 wurde auf der Salzkammergut
Flugschanze am Kulm (Klachau-Tauplitz-Mitterndorf) das 
Zweite Internationale Skifliegen ausgetragen und dabei' beacht
liche sportliche Leistungen erreicht. Bereits am ers-ten Wertungstag 
(16. März 1951) sprang der Exweltmeister Sepp Bradl einen 
neuen österreichischen Rekord von 115 Meter, ihm folgte äer 
fliegende Deutsche Sepp Hohenleitner mit einem 109-Meter-Flug 
am nächsten. , 

Die Salzkammergut-Flugschanze liegt am Nordhang des Kulm 

-
u�d es ist wohl für jeden Besucher ein majestätischer Anblick, 

•�1e der 2351 Meter hohe Grimming mit seinen schneebedeckten. 
'". Gipfeln im Hintergru�d emporragt. Die Flugschanze ist so ideal 

gelegen, daß man fast glauben könnte, die Skiflieger jagen direkt 
über den steil .abfallenden Hang des Grimming herunter. Die 
Salzkammergut-Flugschanze ist eine Naturschanze. Der Ablauf ist 
126 Meter lang und hat eine Neigung von 38.30 Grad. Die 
Länge des Schanzentisches beträgt 6.5 Meter; die Fallhöhe 
63.5 Meter, dabei hat der Aufsprung eine Neigung von 41 Grad. 
Die Höhe zwischen Talsohle und Ablauf beträgt 174 Meter. 
Bezaubernd ist der Anblick, wenn die Skiflieger mit einer Stun
dengeschwindigkeit von 115 km über den Schanzentisch jagen, 
deren Geschwindigkeit bis zum Aufsprung zirka 160 km erreicht, 
und groß ist der Jubel der Zuschauer, wenn sie mit einem 
bombensicheren Aufsprung landen. Auf dieser Flugschanze, die 
man wohl als die schönst gelegene aller Großschanzen bezeich
nen kann, können bereits Weiten bis zu 127 Meter erreicht 
werden. 

Beim Hauptfliegen am 18. März 1951, ·wo neben profni,nenten 
Persönlichkeiten zirka 20.000 Zuschauer anwesend waren, ging 
als Sieger abermals Exweltmeister Sepp Bradl mit einem herr
lichen Aufsprung von 105 Meter hervor; ihm folgte der Tiroler 

�udi Dietrich mit 101 Meter, der Salzkammergut-Skiflieger Hubert 
1'1euper mit 100 Meter, der Steirer Alois Leodolter mit 97 Meter 
und die beiden Deutschen Hohenleitner und Gehring mit je 
101 Meter, die somit die besten Sprünge des Tages erreichten. 

Bereits in den frühen Morgenstunden des 18. März 1951 
fanden sich viele Schaulustige ein, um sich dieser 'großen Sport-

Sie beim Efokauf von Teigwaren 

'I I IJ • .L._ .. •-- II 
die heimische Marke II� 

dann sind Sie immer gut bedient 1 

TEIGWAREN FABRIK G. WAGNER 

Ciraz, Brucknerstraße 14 , Fernsprecher 61 97 

Die Salzkammergut-Flugschanxe am Kulm 

Photo: Kain 

veranstaltung zu erfreuen. Aus allen Ländern Oesterreichs war-ein 
sie vertreten. In acht Sonderzügen wurden sie nach Klach'au und 
Mitterndorf befördert. Die Straße war voll von ungefähr t.ausend 
Fahrzeugen aller Art. Nw durch die mustergültige Organisation 
der zuständigen Dienststellen und der hierzu kommandierten 
Gendar,;,eriebeamten war es möglich, mit '-nur einer kleinen 
Anzahl von Gendarmeriebeamten den Verkehr reibungslos und 
ohne irgend welche Vorkommnisse abzuwickeln. 
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Von Gend.-Rayonsinspektor OTTO JONKE, Landesgendarmeriekommando lür Salzburg 

Hätte man Salzburg auch nur ein einziges Mal gesehen man 
könnte es trotzdem nicht vergessen! Wem hätte das erquickende 
lneinanderspiel südlicher Wärme und nordischer Herbheit nicht 
schon wohlgetan? Wie glücklich sich doch die bauliche Schönheit mit dem unvergänglichen Zauber der Landschaft vermählt! Der herrliche Dom, die vielen wunderschönen Kirchen die beeindr�ckenden Palastbauten, die schmalen, unauffälligen Fassaden, d,e Bogenarkaden, die marmornen Pfeiler die stillen Weiher, die trauten und verträumten Gassen u�d Gäßchen nicht zuletzt aber die heiligen, ehrfurchtabnöti,genden Halle� der Kunst v,errnochten immer wieder Tausende Menschen aus aller Welt an sich zu ziehen. 

Wie ein Stern leuchtet seit 188 der Name Salzburg über dem Erdenrund und keine über Stadt und Land hinwegflutende Epoche vermochte sein Licht zu verlöschen ja seinen Glanz kaum zu trüben. ' ' 
Kein Geringerer als Alexander von Humboldt zählte Salzburg zu de_� drei schönsten Städten der Welt, und seither bestätigen u�gez?hlte Weltreisende von Rang und Namen _diese uns leider nicht ,_mmer bewußt werdende, verpflichtende Erkenntnis. 
Keine deutsche Stadt darf sich rühmen, öfter besprochen, gemalt und gezeichnet worden zu sein als Salzburg, das öster-reichische Kleinod. 
Bis in die vorchristliche Zeit zurückreichende Denkmäler, wie 

zum Beispiel der alte Friedhof zu St. Peter mit den Katalomben 
im felsigen Rücken, der zur Lustwandlung und zum ,Fernblick 
ladende Poetenhügel Mönchberg · und der nicht . minder zur 
Innerlichkeit drängende Kapuzinerberg, sind neben vielen an
deren ehrfurchteinflößenden Stätten Zeugen ge·schichtlicher Höhen 
und Tiefen im Wandel der ewig. schicksalhaft bleibenden Zeiten . 
si� sind vom Begriff "Salzburg" ebensowenig wegzudenken'. 
wie etwa das Schloß Mirabell, dessen Herrin einst die schöne 
Bürgerstochter Salome Alt war, oder der prachtvolle Garten 
gleichen Namens, dessen herrlicher Reichtum an bezaubernden Blumenornamenten uns alljährlich wundernd und glücklich in den 
Wandelwegen schlendern und alle Unrast vergessen läßt. 

Wer im lande - noch eher aber in der Fremde - von 
Salzburg spricht, hat meist ein liebes und inniges Erinnern im 
Herzen, das es ihm schwer macht, mit Worten die vielen 
gefühlten Eindrücke plastisch genug zu vermitteln. 

Salzburg ist die Stadt Mozarts, denn in ihr wurde der von 
Gott begnadete, unsterbliche Meister - im alten Bürgerhaus 
Getreidegasse 9 - -geboren; seitdem hub aus ihrem Gemäuer 
ein Tönen an, wie zuvor es nie vernommen wurde. Alles schien 
Klang, erdentrückter, süßer und schwärmerischer Klang geworden. 
Von Geschlecht zu Geschlecht, bis in unsere Tage herauf, 
strömen die ewig jungen Melodien Mozarts auf uns ein und 
werden einstens - über unsere irdischen Hüllen hi-nweg - zur 

Ehre des Genius und zum Ruhme Salzburgs weiterklingen. 
Namen wie Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt, Arturo 

T oscanini, Bruno Walter, Franz Schalk, Clernens Kraus, Richard 

Nicht vergessen 
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Strauß, Fra·nz Paumgartner und andere mehr werden in Salz
burgs Kulturg-eschichte immer ehrend genannt werden. 

Die Geschäftshäuser zeigen uns in nett und modern deko
rierten Fenstern erlesene Produkte aus Fabrik und Werkstatt, 
wobei natürlich das betont "Salzburgische" sowohl in Zier
als auch in Gebrauchsartikeln vorherrscht. Eine "Echt Salzburger 
Tracht" muß eben aus Salzburg sein, wie ouch "Salzburger 
Nockerl" in Salzburg am besten schmecken. Aber nicht nur das: 
fast fünhundert Jahre alte Brauereien muß man gesehen und 
deren braune Würze gekostet haben. Das "Stieglbräu", die 
,einstmals "hochdero fürstliche Brau.erei zu Kaltenhausen", das 
ehrwürdige "Augustinerbräu", sind nur einige der feuchten, 
nicht zu vermissenden Sehenswürdigkeiten. 

Am ehrwürdigen "Keller zu St. Peter" vorbeizugehen, desJlllll.li 
sen Alter bis in die Zeit des heiligen Arno zurückreicht, hieße� 
Salzburg nicht gesehen zu haben. Sein. Wein ist eine Speziali-
tät für sich und seine Räume bergen Geschichte. 

Auf einen guten "Kaffee mit Schlag" oder einen "Schwar
zen" gehen wir nach Belieben ins "Bazar", in den "Posthof" 

BEHÖRD. 
KONZES i. AUTO 

RmUNG, H l lr [, 8 ERG U N  G 

IOMAH & �O. 
TEL. U 45 4 30 

IV, PRINZ EUGENSTR. 30 
LAUFENDER OIEN;ST 

oder ins "Tomaselli", wo in der Regel die Künstler i:hren Treff
punkt haben oder aber wir suchen in einem der vielen anderen 
Lokale Ruhe und Gemütlichkeit. Wer etwas Exklusives sich 
wünscht und vornehme Gasträume mit gleichz,eiti<g herrHchsbern 
Stadtblick verbinden will, der fährt in der Gstättengasse mit 
dem Lift zum Grand-Cafe Winkler am Mönchsberg. Gepflegte 
Vornehmheit, beste Musik und Bedienung wird er dort vor
finden. Da.rüber 1iin,ms sei a,n das "Fr.anziski-Schlössel" · und arii,:; 
das "Schweizer-Häusl" am Kapuzinerberg erinnert. ,�..,, 

Es gäbe noch vieles Schöne zu besprechen, das alles zu,. 
sammen für Salzburg sprechen würde; das ei•nzdne aus dem 
Mosaik des Stadtbildes würde schon eine Seite füllen. 

Wenn man aber, abschiednehmend, vom Garten der Festung 
in den Frühtingsabend horcht, die Sonne ein l,etztes Mal kupfern 
über der Kuppel des Dornes aufleuchten sieht, währenddem die 
lieblichen Melodien des Glockenspieles fei,erlich und anhe,imelnd 
über Stadt -und Landschaft •erklingen, dann werden die Sinne 
vollends wach •und träufeln wundersame, stärkende Empfin-
dungen in das friedensuchende Herz. -

In unserer Photoecke wollen wir uns nun mit der Empfind
lichkeit des Aufnahmematerials genauer befassen. Wie wir schon 
gehört haben, wird in Europa entweder in der alten Einteilung 
von Seheinergraden oder nach DIN gerechnet. Ebenso wissen 
wir auch schon, daß zum Beispiel: 

21 Scheiner zirka 11/10 DIN oder 
31 Scheiner zirka 21/10 DIN sind. 

Es gibt in anderen Ländern annähernd ein Dutzend ver

schiedener Berechnungsarten der Empfindlichkeit, di,e aber prak
tisch für uns ohne Bedeutung sind, da fast alle Filmfabriken 
bei ihren Erzeugnissen die europäischen Scheiner oder DIN
grade angeben. 

Es ist von besonderem Vorteil, wenn man die Möglichkeit 
hat, bei -einer Filmsorte oder Platte zu bleiben und dieses 
Material auch ständig verarbeitet. 

Bei einem Aufnahmematerial von 17/10 DIN haben wir ei·n 
sehr günstig.es Verhältnis von Lichtempfindlichkeit, Feinkörnig
keit, Farbenempfindlichkeit und Belichtungsspielraum. 

Feinkörnigkeit muß ,gerade für unsere Arbeit von einem 
Aufnahmematerial verlangt werden. Die lichtempfindliche Schicht 
bei Platten oder Filmen besteht aus lauter mikroskopisch kleinen 
Teilchen von lichtempfindlichem Silber. Je feiner diese von der 

Fabrik gemacht werden, desto feinkörniger ist dann dieses 
Material. Erst später bei der Vergrößerungsarbeit werden wir 
uns über die Notwendigkeit einer feinkörnigen Emulsion klar 
werden. 

Ein höherempfindlicher Film mit 21/10 DIN hat zwar den 
Vorteil der kürzeren Belichtungszeit oder der klei,neren Blende, 
aber er ist nicht so feinkörnig als ein Film mi,t 11/10 DIN, da 
mehr lichtempfindliches Silber enthatten ist. 3/10 DIN entspricht 
wertmäßig einer kleineren Blendenöffnung oder im umgekehrten 
Sinne einer größeren. 

Beispiel: 
Film 17/10 DIN bei Blende 8 giot 1/50 Sekunde 
Film 21/10 DIN bei Blende 8 gibt 1/100 Sekunde 
Film 21/10 DIN bei Blende 11 gibt 1/50 Sekunde 

mutter 
Von Gend.-Revierinspektor JOSEF GANSBERGER 

Gend.-Grenzkontrollstelle Steinpaß, Salzburg 

Aus Liebe und aus Dankbarkeit 
Wurd' dir ein Maientag geweiht. 
Ein Tag voll bunter Blütenpracht, 
Damit er dir viel Freude macht. 

Du hast mich unterm Herz getrag.en, 
Trotz manchem Weh gabs kein Verzagen 
In dir mein liebes Mütterlein. - · 
Du kanntest nur ei,n Glücklichsein. 
Dann lag ich wohl in deinem Arm 
Dein Blick er ruhte auf mir warm. 
Und nahmen Freudentränen ihren Weg, 
Dann kosten sie dir kleine Engel weg. 
An deiner Hand macht' ich den ersten Schritt. 
Du gingst bisher in meinem Leben mit. 
Und wi,e ich "Mutti!" erstmals rief, 
Dein freudig Antlitz - _der Madonna glich. 
Die Zeit verstrich - ich mußte selbst bestehn 
Doch manches wollte nur mit deiner Hilfe gehn, 
Denn deine Lieb - du gutes Mütterlein, 
Die half mir stets und tat mir Krah verleihn. 
Nun schmücken Silberfäden schon dein weiches Haar ; 
Mög' Gott dir schenken noch so manches Jahr. 
Wir wollen weiter immer glücklich sein 
Du und ich - geliebtes Mütterlein. 
Und wirst du einst von dieser Erde gehen, 
Dann werde ich zu unser'm Herrgott flehen, 
Daß er ein Platzerl dir im Himmel gibt, 
Damit du siehst, daß man auch dort dich liebt. 

Nun habe Dank für all dein Geben. 
Nur sonnig sei dein ferneres Leben 
Du Quelle für mein Erdensein 
Mein vielgeliebtes MüttedePn. 

Auf der Packung der Filme finden wir die Bezeichnung 
orthochromatisch oder panchromatisch. 

Orthochromatisch ist eine Platte oder ein Film, der nicht 
ro�empfindlich ist, das heißt, dieses Material hat für die 
Farben Gelb, Grün, Blau eine Empfindlichkeit, die einen 
schönen Schwärzungsverlauf beim Neg.ativ ergibt. Nur die 
Farbe Rot wird nicht richtig in der Negativtönung übertragen 
und es kommen zum Beispiel Lippen z_u dunkel aufs Bild. 
Für technische und Landschaftsauf.nahmen wird orthochroma
tisches Material sehr bevorzugt und wegen des großen Belieh-
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(Zeichnllng Nr. 1) 

tungsspielraurnes geschätzt. Zur Negativentwicklung kann man, 
da es für Rot nicht empfindlich ist, eine dunkelrofe Lampe 
verwenden. 

Allgemein wird aber jetzt das panchromatische Negativ
material mehr verarbeitet. ·Panfilme sind für alle Farben emp
lich einschließlich rot, nur bei speziell pansicheren dunkel
grünen Dunkelkammerlampen kann eine Entwicklung dieses Ma.
terials vorgenommen werden. Noch besser ist es bei absoluter 

Dunkelheit zu entwickeln. 
Das bisher besprochene ist nur ein grober Umriß und in 

einfachen Worten ein wenig Materialkunde. Wir werden uns 
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(Zeichnu,ng Nr. 2) 

noch eingehend mit diesem Gebiet befassen. Gradation, Gamma, 
Solarisation, Graukeil und Farbenkurve, alle diese Worte wer
den uns noch geläufig werden. 

Der photographische Film soll ein möglichst naturg.etreues 
Abhild des Aufnahmeprojektes geben. Er muß also die , ver
schiedenen Farben in die richtigen Schwärzungswerte umsetzen. 
Dies wollen wir nun schematisch darstellen. 

Bei der Zeichnllng Nr. 1 sehen wir eLne Aufstellung der 

"Auftragung der Lichtmenge." . .. 
Wir setzen eine bestimmte Menge Licht - 1 (es ko.nnl!e 

zu,m Beispiel die Menge Licht sein, die eine elektris�e Glüh
birne aus einen Meter Entfernung auf den Film schickt). Da
mit die bkala nicht zu lang wird (wir arbeiten ja in der Photo
graphie mit sehr großen Helligkeitsunterschieden) stufen wir 
sie: 1'fach, 10fach, 100fach und 1000fach ab. Wir kürzen sie 
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also sehr stark. Es ist üblich, statt dieser Werte 1, 10, 100, 
1000, -eine sogenannte logarithmische Skala 1, 2, 3, 4 zu be
nutzen, tatsächlich ändert sich aber nichts an den Lichtmengen, 
da jede folgende Lichtzahl das Zehnfache der vorhergehenden 
beträgt. Bei der Zeichnung Nr. 2 sehen wir die Skala der 
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Ideale (iradationskurve 

(Zeichnung Nr. 3) 

4 

Grauwerte, die ebenfalls willkürlich, aber einheitlich festgelegt 
wurde. 

Mit Meßapparaten hat man ermittelt, wie groß die Hellig
keitsunterschiede des Aufnahmeprojektes sei.n können. Dabei 
kam man auf folgende Feststellung: 
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bei üblichen Straßenaufnahmen etwa 
Logarithmus . . . . . 

bei Gegenlichtaufnahmen etwa 
Logarithmus 

Flugzeuge gegen den Himmel etwa 
Logarithmus 
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Einfluss der Entwicklung 

(Zeichnung Nr. 4) 

4Min. 

1 Min. 

4 

Das bedeutet, bei einer Straßenaufnahme sendet die hellste 
Stelle ungefähr die 30fache Lichtmenge aus gegenüber der 
du,_nkelsten Stelle. Aehnlich liegt es bei den Feld-, Wald- und 
W1esenaufnahmen. Die Kurve für den idealen Film müßte wi-e 
Abbildung 3 aussehen. Dann würde jeder Lichtunterschied 
genau in die entsprechende Schwärzung umgesetzt werden. 
Aber leider sind wir noch nicht so weit. Zunächst ist da der 
Einfluß der Entwicklung. 

Man �ängt eine Anzahl gleichmäßig belichteter Filme in 
den Entwickler ,un.d ziehe nach 1, 2, 4, 8, 16, 30 und 60 Mi. 
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nuten je einen Film heraus und messe ihn nach. Die Kurve sieht 
wie Abbildung 4 aus. 

Das Bild baut $ich im Entwickler langsam auf und durchläuft 
alle Stufen von weich bis hart. Schließlich bleibt es bei einem 
Grenzwert stehen, der bei unserem Beispiel nach etwa einer 
Stu.nde Entwicklung erreicht wäre. Adolf S t a g  1. 

Wichtige Neuerscheinung: 

Kommentar zum 

Amtshaftungsgesetz 
mit den Materic1lien und einem ausführlichen 

Quellen- und Sachverzeichnis 

von 

Dr. Edwin Loebenstein und Dr. Ciustav Kaniak 
Mini,terialrat Rat des 

im Bundeskanzleramt Ve rwa I tun gsge ri chtsh o f es 

Umfang: Groß-Oktav, XII, 251 Seiten. 
Preis: broschi-ert S 44.-, gebunden S 52.-. 

Durch das Amtshaftungsgesetz ist die al·te Forderung 
nach zivilrechtlicher Haftung der Rechtsträger für 
das schuldhafte Verhalten aller Staatsorgane und für 
jeden in Vollziehung der Gesetze schuldhaft zu
gefügten Schaden erfüllt worden. Die Verfasser, die 
als Fachreferenten dem Verwaltungsreformaussohuß des 

- Nationalrates ber.atend zur Seite standen, haben in 
diesem Kommentar unter Heranzi,ehung der einschlä
gigen Rechtsprechung alle Probleme der Amtshaftung 
erschöpfend behandelt. Der Band stellt für aHe Be
hörden und Staatsorgane einen unentbehrlichen Ar-

beitsbehelf dar. 

·Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder beim 

Verlage Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16. 

C,zottftaa8 !SW�m�J�(CI�( 
..,;::J Wien VIJ/62. Lerchenfelderstraße 78-81 

relelOD B 81825

Ge·samte Sporlaasr,llstung und Bekleidung 

8-� und ({}emJ.altuniJ,

WIEN 111,HAUPTSTRASSE 68 
Telephon U 17 5 65/14 
Postsparkassenkonto 31,939 

AN ZEI GENA N NAHM E: Werbeleiter Karl 

Bauer, Wien V/II, Josefstädter Straße 105 

Telephon A 29 4 60 

Die Illustrierte Rundschau der Gendarmerie erscheint einmal monatlich. Nach
druck, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung der Redaktion. Textänderungen 
bleiben vorb<:halten. Im Falle höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf 
Lieferung oder Rückerstabtung bezahlter Bezugsgebühren. Gerichtsstand Wien. 

Eigentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Gend.
Major Lutschinger und Dr. Gröger). - Herausgeber: GendrKonbrollinspektor 
Hochstöger, Gend.-Revierinspektor Beier und Gend.-Bezirksinspektor Herrmann. 
- Für den Inhalt verantwortlich: Gend.-Rittmeister Kiis. - Alle Wien III, 
Hal.lJ)tstraße 68. - Druck: Unga,-.Dnickerei, Wien III, Ungargasse 2. 
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VEREINIGTE TISCHLERWERKSTÄTTEN 
GMUNDEN 

GROSSE MÖBELSCHAU 

Kolonialwaren

Ci roß h an d I u n g 

C. Traunmüller,

Gmunden, 0. 0.

Erzeugung der Blitz-Guglhupfmassen, 

Blitz -T ortenmassen, Blitz-Backpulver und Vanille.zudcer 

fAm GIOfIG HOlllR 
I n h aber M. Löberbau e r  

Eisen-, Einzel- und (iroßhandel i n  CiMVNDEN 
empfiehlt reichhaltiges Lager in Baueisen, Werkzeugen 
Haus- und Küchengeräten sowie Fischereiartikeln 

BAU UNTER NEHMUNG 

INNEREBNER & MAYER 

INNSBRUCK -WELS 

Büro Wels: Laahenersfra.l}e 22 • Tel. 2443 

GANZJÄHRIG GEÖFFNET 

� Vinzenz Bauer 
Inhaber: Franz Bauer 

EISEN-, KOHLEN- UND WAFFEN-HANDLUNG 

GMUNDEN, 0.-0., Theafergasse 11 
Telephon 519 und 790 

Sohrröber Starke Gebrauchsräder sowie Sport

und Rennräder In größter Auswahl! 

G. Doppler, LINZ,ALTSTAor 30 

Sparkarre 

Führend in Stoffen u. Wäsche 
Kirchengasse 10 

Herren- und Damenmoden 
Marktplatz 5 

iler Stailt Gmunilen 

ALLE GEL D- UND K REDITGESCHJ\FTE 

GMUNDEN, SPARKASSEGASSE 2 

T ELEPHO N 516 

(11ffi!_uJ 
Dfterreic{Jifc{Je �rau-'..�lftiengef eHf c{Jaft 

�rauerei <S>munöen 
Eig e n e  Ni e d e r l a g e: 

EBENSEE, BAD ISCHL, STEEG A. H., ATTNANG-PUCHHEIM, LAMBACH 

Einzige Kunsteisfabrik im Salzkammergut 
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AUTOFAHRSCHULE 
Sämtliche Gruppen, Auskunft und Anmeldungen 

� Eisenstddt-Oberberg, Kirchengdsse 109, Tel. 2 39 
cBicher bei Hinter der Kirche 

� Neusiedl a. See, Gasthaus Leiner, Tel. 89 
cBchneider Oberpullendorf, Großgasthof Domschitz, Tel. 41 

Hübsche 

Lusfer und Schirme 
in großer Auswahl 

Elekfrohaus Ne m e c 
Innsbruck, Andreas-Hofer-Str. 12 _ 

M.A. W.
MASCHINEN-, APPARATE- UND WERKZEUGFABRIK 

VORM. STRAGER & CO. 

WIE H XIV/89, HU S T E  R C A  S S E  3-11 
TEL. A 31 4 79, A 31 4 80, A 38 4 53 

Benzintonkonlagen Suvice-Stationen Farbspritzanlagen 
Luftkompressoren Pneupumpen 

STABI L FAHRBAR 

Autohebebühnen Schmierstati onen 
Wasser wi r b  e I b r e m s e n  System Junkers für Motorenprüfstände 

Kontrahenten sämtlicher staatlicher und städtischer Betriebe 

Bei der Pariser Messe in Paris und bei der 
Technischen Messe in Hannover 

Lämpchen für T asc:henlampen und 
Fahrzeuge, Skalenlampen 

MARKE: 11 f E RAM II erzeugt 

PHILIPP RAUSCHER 
Wien XIV, Hütteldorferstraße 227 

Fernruf A 31 4 73 

Metallwaren-Erzeugung: Metall-Uniformknöpfe 

Sterne und Rosetten Anton Prokop 
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Wien XII, Draschegasse 8 

Telephon: R 35 2 43 

T rachtenknöpfe 

M assenartikel 

Sie hat au1gedienf ! 
Jeder Einbreche, Offnel 
spielend a 11 e K_assen. 
Schützen Sie Ihr Eigen
tum rechtzeitig durch 
eine moderne 

· WER:rHElffi·HRSSE

WflN X. WllNIRIIRQSR. Jl.U, nt U 46-'-U 
WIIN 1, WAlfllCHCASU H, tlL I J5.JOJ 

MASCHi NU FABRIK, EISEN-

UND METALLGIESS EREI 

GEBfü1DER SlllHIHGfR 
LINZ/DONAU, EBELSBERG 

Wir verkaufen dn Gendarme
riebeamte auf T eilzafilungen 
ohne Aufschlag oder Zinsen
berechnung! 

Das moderne 
Haus für 
Herrenbekleidung 
aller Art 

Wäsche, Knaben- und 
Burschenbekleidung 

INNSBRUCK LEOPOLDSTRASSE 14 TELEPHON 75328 

BENEDIKT Winkler 

Ferlach 

Seil 1891 führend in der 
Erzeugung moderner 

Jagdgewehre 

Körnten 
Ruf 621 

,. 

l'.rolklnaaige Bockbüdiaflinlen, DrillinS:�• Sdiro(�Doppelßinlcn, BüchaOinl�n,Mauser
stulzen, Pirschslutzen usw. - Durchfuhrung sa�thcher Reparaturen: Zielfernrohr„ 

1 gen Umschüftungcn, Einlegen neuer Luufe. Kugel„ und Schrotmunit,· mon a ' 
S O L I D I'. p R E I S I'. ! on 

Luftgewehre, Kai. 4•5 mm, m\1 glnllem Lauf . S 260'-
Luflgewehre, Kai. 4'5 mm, m,f gezogenem Lauf S 262·-

-MOBEL 
SONDERANGEB O-T FOR GENDA RMERIEBEA MTE 

SCHLAFZIMMER VOLLBAU ..... S 3450· -
SCHLAFZIMMER VOLLRUNDBAU, 

NUSS, BIRKE, MAHAGONI .... S 4475·-
WOHNZIMMER, KOCHEN, EINZELMOBEL IN 
REICHER AUSWAHL ZU GüNSTIGEN PREISEN 

MCBELHAUS SCHUH & CHYLIK
WIEN VII I, B LI N DEN G ASSE N R. 7-12_ 

. Auto - Prov.inz.;�rsand / Zdhlungserleichterungen 
Straßenbahnlinier.i 5, 46, J, 8, 1 18 

Kunst-, Bau- und Möbeltischlerei 

Inkret. Nfg. Felix Pinkl 
Graz, Karlauerstraße 15 Telephon 56 64 

Sämtliche Möbel in Edelholz-Furnier 

Wasserversorgungs- und Zentralheizungs-Unternehmen

Cra:r:, Schlögelgasse 1 • Telephon 24 85 

Wasserversorgungsanlagen, Pumpen jeder Art 

sanitäre Anlagen für Haushalt, Villen, Hotels und 

Industrie, wie Bäder und WasJianldgen 

' 

Die Präzisionsuhr !JJ!JJ R O V C [E !JJ!JJ jefzf wieder in 
Osterreich ab 5 290.- erhältlich. 

J [ G [E [R 
Uhrmacher und Juwelen, Graz, Annensfra5e 9, Telephon 95 6 29 
Auch aur Teilzahlung, ohne Preisaurschlag. Exekufivbeamfe erhalten 
einen 5 °/0 -igen Sonder-Rabaff. Verlangen Sie Preislisfe! 

,,INJ@�ß$'' Naß-, Schaum-, Auto- und Kohlen
säure-Schnee-Feuerlöscher 

erzeugt und liefert Josef Cianser, Cira:z
ldlhofgasse 12, Tel. 92 918 · Baumkirchnerstr. 2, Tel. 12 48 

ALTHALLER 

Cirax, Moserhofgasse 34 

Telephon 92 5 66 

RADIO REISS 
d a s  H a u s  fü r R u n d f u nkge r ä t e  

C R A Z, M A  R I A H I L F E  R STRASSE 13 

Eumig 4 Röhren Super 
Philips 5 Röhren Super 
Horny 6 Kreis Super . 
Kdpsch 6 Kreis Super . 
Eumig 6 Röhren Super 
Philips 6 Kreis Super . . . 
Philips 6 Röhren Groß-Super 
lngelen 6 Röhren Groß-Super 
Kapsch Luxus Groß-Super . . . 
Philips 1 Röhren Luxus-Groß-Super 

S 595.
s 100.
s 1.1 50.
s 930.
s 1.240.
s 1.310.
s 1.595.
s 1.545.
s 1.820.
s 2.1 3Ö.-

TEILZAHLUNG. Efntausdt Ihres alten Apparates. Provinzversand. 

WiX.S C H E  U ND STO F F E  VO N 

JAK O MIN I PL AT Z 1 • Tel. 41 35, 41 31 

Graz, Landhausgasse 1 

Ed<e Schmiedgasse T elephon 31 67 

Möbel- und Vorhangstoffe 

Teppiche, Läufer 

Woll- und Steppdecken 

sowie Bettwaren aller Art 

Friedrü:h Smmidl 
(; RA Z, Paulustorgasse Nr. 3, Tel. 33 47 

Erzeu gung von Pr o thesen für Ober- und Vnter
schenkel-Ampu ti erte aller System e 
or thopädische Apparate 
Lei bbinden, Schwangersd1aftsm i e der, Bruch-
bänder usw. 
Platt- und Senkfußeinlagen, Qummistrümpfe 
elastisd1e Binden so wi e therap eu tische B e helfe 

Lief e r an t  sä m tlich e r  Kran k e n kass e n

23 



Pelzwerk Roman Eibner 
Das führende 

Pelzhaus für alle! 

Deutschlandsberg 
Telephon 150

Beachten Sie 

unser 

Ratenzahlungssystem 

Schuhfabrili Joref liofmnnn 
tel. 

(ieferont für 1)01i3ei, Gemein!le un!l Gen!lormerie 

8 35006 Wien VII, Schottenfelbgoffe 63 . 

QVALITATSKAMME V. HAARSCHMVCK 

Marke: ,,Fortuna" und „Jason" 

Wiener l(ammf abrik 
Anton Abraham 

WIEN XXIV, Wiener Neudorf, Feldgasse 2 

♦m 1.zz@1
MOTORRÄDER 

Generalvertretung filr Osterreich 

Ersatzteile - Reparatur - sowie 

Inland-Fahrräder - Zubehör 

MotorradausrDstung - Bereifung 

MICHAEL PICHLER 

Wien 1, Bartensteingasse 11 Telephon A 21 3 82 z

JOHANN CiARBER & SOHN 
Frottierwarenfabrik 

GEGR. 1806 

Wien VIII, Laudongasse 52 
Telephon B 43 205 

Gczgründd 1875 

PERSICANER & CO. 
Wlczn 1, Schollcznrlng 25, A 11 0 55 u. A 11 O 57 

Technische Gummi- und Asbestwaren, Dichtungsmaterial, Ar
maturen, Technische Bedarfsartikel, Treibriemen, Förderbänder 

CHEMISCHE FABRIK 

WILHELM NEUBERA.G. 

WIEN VI, 8
°

RUCKENGASSE 1 
Telephon B 27 5 85 

Telegrammadresse: Farb neu b er Wien 

liefert s eit 7865 

Chemikalien und technische Drogen · 

für Industrie, Gewerbe und Handel 

Direkte Europa- und Obersee-Importe 




